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Kapitel 1 

Fördern und Fordern 

§ 1  Aufgabe und Ziel der Grundsicherung für  
Arbeitsuchende 

(1) 1Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die 
Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsge-
meinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie 
ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsiche-
rung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. 
2Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnah-
me oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstüt-
zen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn 
nicht auf andere Weise bestreiten können. 3Die Gleich-
stellung von Männern und Frauen ist als durchgängiges 
Prinzip zu verfolgen. 4Die Leistungen der Grundsiche-
rung sind insbesondere darauf auszurichten, dass 

1. durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit ver-
mieden oder beseitigt, die Dauer der Hilfebedürftig-
keit verkürzt oder der Umfang der Hilfebedürftigkeit 
verringert wird, 

2. die Erwerbsfähigkeit des Hilfebedürftigen erhalten, 
verbessert oder wieder hergestellt wird, 

3. geschlechtsspezifischen Nachteilen von erwerbsfä-
higen Hilfebedürftigen entgegengewirkt wird, 

4. die familienspezifischen Lebensverhältnisse von 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die Kinder erzie-
hen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, 
berücksichtigt werden, 

5. behindertenspezifische Nachteile überwunden 
werden. 

(2) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst 
Leistungen 

1. zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürf-
tigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit 
und 

2. zur Sicherung des Lebensunterhalts. 

§ 2  Grundsatz des Forderns 

(1) 1Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in 
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen müssen 
alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung 
ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. 2Der erwerbsfähige 
Hilfebedürftige muss aktiv an allen Maßnahmen zu 
seiner Eingliederung in Arbeit mitwirken, insbesondere 
eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. 3Wenn 
eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
in absehbarer Zeit nicht möglich ist, hat der erwerbsfä-
hige Hilfebedürftige eine ihm angebotene zumutbare 
Arbeitsgelegenheit zu übernehmen 

(2) 1Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in 
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen haben 
in eigener Verantwortung alle Möglichkeiten zu nutzen, 

ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften 
zu bestreiten. 2Erwerbsfähige Hilfebedürftige müssen 
ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhalts 
für sich und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Personen einsetzen.  

§ 3 Leistungsgrundsätze 

(1) 1Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können 
erbracht werden, soweit sie zur Vermeidung oder Besei-
tigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürf-
tigkeit für die Eingliederung erforderlich sind. 2Bei den 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sind 

1 . d ie Eignung, 
2. die individuelle Lebenssituation, insbesondere die 

familiäre Situation, 
3 . die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit 

und 
4 . die Dauerhaftigkeit der Eingliederung 

der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu berücksichtigen. 
3Vorrangig sollen Maßnahmen eingesetzt werden, die 
die unmittelbare Aufnahme einer Erwerbstätigkeit er-
möglichen. 4Bei der Leistungserbringung sind die 
Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
beachten. 

(2) 1Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 25. Lebens -
jahr noch nicht vollendet haben, sind unverzüglich nach 
Antragstellung auf Leistungen nach diesem Buch in 
eine Arbeit, eine Ausbildung oder eine Arbeitsgelegen-
heit zu vermitteln. 2Können Hilfebedürftige ohne Beruf-
sabschluss nicht in eine Ausbildung vermittelt werden, 
soll die Agentur für Arbeit darauf hinwirken, dass die 
vermittelte Arbeit oder Arbeitsgelegenheit auch zur 
Verbesserung ihrer beruflichen Kenntnisse und Fähig-
keiten beiträgt. 

(2a) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 58. Le-
bensjahr vollendet haben, sind unverzüglich in Arbeit 
oder in eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. 

(2b) 1Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass 
erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nicht über deutsche 
Sprachkenntnisse entsprechend dem Niveau B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen verfügen und die 

1. zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44 
des Aufenthaltsgesetzes berechtigt sind, 

2. nach § 44a des Aufenthaltsgesetzes verpflichtet 
werden können oder 

3. einen Anspruch nach § 9 Abs. 1 Satz 1 des 
Bundesvertriebenengesetzes haben, 

an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthalts -
gesetzes teilnehmen, sofern sie nicht unmittelbar in eine 
Ausbildung oder Arbeit vermittelt werden können und 
ihnen eine Teilnahme an einem Integrationskurs dane-
ben nicht zumutbar ist. 2Eine Verpflichtung zur Teilnah-
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me ist in die Eingliederungsvereinbarung als vorrangige 
Maßnahme aufzunehmen. 

(3) 1Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
dürfen nur erbracht werden, soweit die Hilfebedürftigkeit 
nicht anderweitig beseitigt werden kann; die nach die-
sem Buch vorgesehenen Leistungen decken den Bedarf 
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in 
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. 2Eine 
davon abweichende Festlegung der Bedarfe ist ausge-
schlossen. 
 

§ 4  Leistungsarten 

(1) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende werden in Form von 

1. Dienstleistungen, insbesondere durch Information, 
Beratung und umfassende Unterstützung durch ei-
nen persönlichen Ansprechpartner mit dem Ziel der 
Eingliederung in Arbeit, 

2. Geldleistungen, insbesondere zur Eingliederung 
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Arbeit und 
zur Sicherung des Lebensunterhalts der erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer 
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, und 

3. Sachleistungen 

erbracht. 

(2) Die nach § 6 zuständigen Träger der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende wirken darauf hin, dass er-
werbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer 
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen die erforderli-
che Beratung und Hilfe anderer Träger, insbesondere 
der Kranken- und Rentenversicherung, erhalten. 

§ 5  Verhältnis zu anderen Leistungen 

(1) 1Auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen An -
derer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistun-
gen, werden durch dieses Buch nicht berührt. 
2Ermessensleistungen dürfen nicht deshalb versagt 
werden, weil dieses Buch entsprechende Leistungen 
vorsieht. 

(2) 1Der Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach diesem Buch schließt Leistun-
gen nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches aus. 
2Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften 
Buches sind gegenüber dem Sozialgeld vorrangig. 

(3) 1Stellen Hilfebedürftige trotz Aufforderung einen 
erforderlichen Antrag auf Leistungen eines anderen 
Trägers nicht, können die Leistungsträger nach diesem 
Buch den Antrag stellen sowie Rechtsbehelfe und 
Rechtsmittel einlegen. 2Der Ablauf von Fristen, die ohne 
Verschulden der Leistungsträger nach diesem Buch 
verstrichen sind, wirkt nicht gegen die Leistungsträger 
nach diesem Buch; dies gilt nicht für Verfahrensfristen, 
soweit die Leistungsträger nach diesem Buch das Ver-
fahren selbst betreiben. 

 

§ 6  Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

(1) 1Träger der Leistungen nach diesem Buch sind: 

1. die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur), 
soweit Nummer 2 nichts Anderes bestimmt, 

2. die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen 
nach § 16a, §§ 22 und 23 Abs. 3, soweit durch 
Landesrecht nicht andere Träger bestimmt sind 
(kommunale Träger). 

2Zu ihrer Unterstützung können sie Dritte mit der Wahr -
nehmung von Aufgaben beauftragen; sie sollen einen 
Außendienst zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch 
einrichten. 

(2) 1Die Länder können bestimmen, dass und inwieweit 
die Kreise ihnen zugehörige Gemeinden oder 
Gemeindeverbände zur Durchführung der in Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 genannten Aufgaben nach diesem Gesetz 
heranziehen und ihnen dabei Weisungen erteilen kön-
nen; in diesen Fällen erlassen die Kreise den Wider-
spruchsbescheid nach dem Sozialgerichtsgesetz. 
2§ 44b Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 3Die Sätze 1 und 
2 gelten auch in den Fällen des § 6a mit der Maßgabe, 
dass eine Heranziehung auch für die Aufgaben nach 
§ 6b Abs. 1 Satz 1 erfolgen kann. 

(3) Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg werden 
ermächtigt, die Vorschriften dieses Gesetzes über die 
Zuständigkeit von Behörden für die Grundsicherung für 
Arbeitsuchende dem besonderen Verwaltungsaufbau 
ihrer Länder anzupassen. 

§ 6a   Zugelassene kommunale Träger 
 

(1) Die Zulassungen der auf Grund der Kommunalträ-
ger-Zulassungsverordnung in der Fassung vom 24. 
September 2004 (BGBl. I S. 2349) anstelle der Bunde -
sagentur als Träger der Leistungen nach § 6 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 zugelassenen kommunalen Träger 
werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
durch Rechtsverordnung über den 31. Dezember 2010 
hinaus unbefristet verlängert, wenn die zugelassenen 
kommunalen Träger gegenüber der zuständigen obers -
ten Landesbehörde die Verpflichtungen nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 4 und 5 bis zum 30. September 2010 
anerkennen. 

(2) 1Auf Antrag wird eine begrenzte Zahl weiterer kom -
munaler Träger vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales als Träger im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates zugelassen, wenn sie 

1 . geeignet sind, die Aufgaben zu erfüllen, 
2 . sich verpflichten, eine besondere Einrichtung nach 

Absatz 5 zu schaffen, 
3 . sich verpflichten, mindestens 90 Prozent der Beam-
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ten und Arbeitnehmer der Bundesagentur, die zum 
Zeitpunkt der Zulassung mindestens seit 24 Mona-
ten in der im Gebiet des kommunalen Trägers ge-
legenen Arbeitsgemeinschaft oder Agentur für Ar-
beit in getrennter Aufgabenwahrnehmung im Auf-
gabenbereich nach § 6 Absatz 1 Satz 1 tätig waren, 
vom Zeitpunkt der Zulassung an, dauerhaft zu be-
schäftigen, 

4 . sich verpflichten, mit der zuständigen Landesbe-
hörde eine Zielvereinbarung über die Leistungen 
nach diesem Buch abzuschließen und 

5 . sich verpflichten, die in der Rechtsverordnung nach 
§ 51b Absatz 1 Satz 2 festgelegten Daten zu erhe-
ben und gemäß den Regelungen nach § 51b Ab-
satz 4 an die Bundesagentur zu übermitteln, um 
bundeseinheitliche Datenerfassung, Ergebnisbe-
richterstattung, Wirkungsforschung und Leistungs-
vergleiche zu ermöglichen. 

2Für die Antragsberechtigung gilt § 6 Absatz 3 entspre-
chend. Der Antrag bedarf in den dafür zuständigen 
Vertretungskörperschaften der kommunalen Träger 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder sowie der 
Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörde. 
3Die Anzahl der nach den Absätzen 1 und 2 zugelasse-
nen kommunalen Träger beträgt höchstens 25 Prozent 
der zum 31. Dezember 2010 bestehenden Arbeitsge-
meinschaften nach § 44b in der bis zum ... geltenden 
Fassung, zugelassenen kommunalen Trägern sowie der 
Kreise und kreisfreien Städte, in denen keine Arbeits -
gemeinschaft nach § 44b in der bis zum ... geltenden 
Fassung errichtet wurde (Aufgabenträger). 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird 
ermächtigt, Voraussetzungen der Eignung nach Absatz 
2 Nummer 1 und deren Feststellung sowie die Vertei-
lung der Zulassungen nach Absatz 2 und 4 auf die Län-
der durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zu regeln. 

(4) 1Der Antrag nach Absatz 2 kann bis zum 31. Dezem -
ber 2010 mit Wirkung zum 1. Januar 2012 gestellt wer-
den. 2Darüber hinaus kann vom 30. Juni 2015 bis zum 
31. Dezember 2015 mit Wirkung zum 1. Januar 2017 
ein Antrag auf Zulassung gestellt werden, soweit die 
Anzahl der nach Absatz 1 und 2 zugelassenen kommu-
nalen Träger 25 Prozent der zum 1. Januar 2015 beste -
henden Aufgabenträger nach Absatz 2 Satz 4 unter-
schreitet. 3Die Zulassungen werden unbefristet erteilt. 

(5) Zur Wahrnehmung der Aufgaben an Stelle der 
Bundesagentur errichten und unterhalten die 
zugelassenen kommunalen Träger besondere 
Einrichtungen für die Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Buch. 

(6) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann 
mit Zustimmung der zuständigen obersten Landesbe-
hörde durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates die Zulassung widerrufen. 2Auf Antrag des 
zugelassenen kommunalen Trägers, der der Zustim-
mung der zuständigen obersten Landesbehörde bedarf, 

widerruft das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
die Zulassung durch Rechtsverordnung ohne Zustim -
mung des Bundesrates. 3Die Trägerschaft endet mit 
Ablauf des auf die Antragstellung folgenden Kalender-
jahres. 

(7) 1Auf Antrag des kommunalen Trägers, der der Zu-
stimmung der obersten Landesbehörde bedarf, wider-
ruft, beschränkt oder erweitert das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales die Zulassung nach Absatz 1 
oder 2 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates, wenn und soweit die Zulassung auf Grund 
einer kommunalen Neugliederung nicht mehr dem Ge-
biet des kommunalen Trägers entspricht. 2Absatz 2 Satz 
1 Nummer 2 bis 5 gilt bei Erweiterung der Zulassung 
entsprechend. Der Antrag nach Satz 1 kann bis zum 1. 
Juli eines Kalenderjahres mit Wirkung zum 1. Januar 
des folgenden Kalenderjahres gestellt werden. 
 

§ 6b  Rechtsstellung der zugelassenen 
kommunalen Träger 

(1) 1Die zugelassenen kommunalen Träger sind an Stelle 
der Bundesagentur im Rahmen ihrer örtlichen 
Zuständigkeit Träger der Aufgaben nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 mit Ausnahme der sich aus den §§ 44b, 
48b, 50, 51a, 51b, 53, 55, 56 Absatz 2, §§ 64 und 65d 
ergebenden Aufgaben. 2Sie haben insoweit die Rechte 
und Pflichten der Agentur für Arbeit. 

(2) 1Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten mit 
Ausnahme der Aufwendungen für Aufgaben nach § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2. 2§ 46 Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 und 
3 Satz 1 gilt entsprechend. 3§ 46 Absatz 5 bis  9 bleibt 
unberührt. 

(3) Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, die Leis -
tungsgewährung zu prüfen. 

 (4) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
prüft, ob Einnahmen und Ausgaben in der besonderen 
Einrichtung nach § 6a Absatz 5 begründet und belegt 
sind und den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit entsprechen. 2Die Prüfung kann in einem 
vereinfachten Verfahren erfolgen, wenn der zugelasse-
ne kommunale Träger ein Verwaltungs - und Kontroll-
system errichtet hat, das die Ordnungsmäßigkeit der 
Berechnung und Zahlung gewährleistet und er dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Beurtei-
lung ermöglicht, ob Aufwendungen nach Grund und 
Höhe vom Bund zu tragen sind. 3Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales kündigt örtliche Prüfungen bei 
einem zugelassenen kommunalen Träger gegenüber 
der nach § 48 Absatz 1 zuständigen Landesbehörde an 
und unterrichtet sie über das Ergebnis der Prüfung. 

(5) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
kann von dem zugelassenen kommunalen Träger die 
Erstattung von Mitteln verlangen, die er zu Lasten des 
Bundes ohne Rechtsgrund erlangt hat. 2Der zu erstat-
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tende Betrag ist während des Verzugs zu verzinsen. 
3Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr drei Prozent-
punkte über dem Basiszinssatz. 

§ 6c  Personalübergang bei Zulassung weiterer 
kommunaler Träger und bei Beendigung der Trä- 

gerschaft 

(1) 1Die Beamten und Arbeitnehmer der Bundesagentur, 
die am Tag vor der Zulassung eines weiteren kommu-
nalen Trägers nach § 6a Absatz 2 und mindestens seit 
24 Monaten Aufgaben der Bundesagentur als Träger 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 in dem Gebiet des kom -
munalen Trägers wahrgenommen haben, treten zum 
Zeitpunkt der Neuzulassung kraft Gesetzes in den 
Dienst des kommunalen Trägers über. 2Für die Auszu-
bildenden bei der Bundesagentur gilt Satz 1 entspre-
chend. 3Die Versetzung eines nach Satz 1 übergetrete-
nen Beamten vom kommunalen Träger zur Bundesa-
gentur bedarf nicht der Zustimmung der Bundesagentur, 
bis sie zehn Prozent der nach Satz 1 übergetretenen 
Beamten und Arbeitnehmer wieder aufgenommen hat. 
4Bis zum Erreichen des in Satz 3 genannten Anteils ist 
die Bundesagentur zur Wiedereinstellung eines nach 
Satz 1 übergetretenen Arbeitnehmers verpflichtet, der 
auf Vorschlag des kommunalen Trägers dazu bereit is t. 
5Die Versetzung und Wiedereinstellung im Sinne der 
Sätze 3 und 4 ist innerhalb von drei Monaten nach dem 
Zeitpunkt der Neuzulassung abzuschließen. 6Die Sätze 1 
bis 5 gelten entsprechend für Zulassungen nach § 6a 
Absatz 4 Satz 2 sowie Erweiterungen der Zulassung 
nach § 6a Absatz 7. 

(2) 1Endet die Trägerschaft eines kommunalen Trägers 
nach § 6a, treten die Beamten und Arbeitnehmer des 
kommunalen Trägers, die am Tag vor der Beendigung 
der Trägerschaft Aufgaben anstelle der Bundesagentur 
als Träger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 durchgeführt 
haben, zum Zeitpunkt der Beendigung der Trägerschaft 
kraft Gesetzes in den Dienst der Bundesagentur über. 
2Für die Auszubildenden bei dem kommunalen Träger 
gilt Satz 1 entsprechend. 

(3) 1Treten Beamte auf Grund der Absätze 1 oder 2 kraft 
Gesetzes in den Dienst eines anderen Trägers über, 
wird das Beamtenverhältnis mit dem anderen Träger 
fortgesetzt. 2Treten Arbeitnehmer auf Grund der 
Absätze 1 oder 2 kraft Gesetzes in den Dienst eines 
anderen Trägers über, tritt der neue Träger 
unbeschadet des Satzes 3 in die Rechte und Pflichten 
aus den Arbeitsverhältnissen ein, die im Zeitpunkt des 
Übertritts bestehen. 3Vom Zeitpunkt des Übertritts an sind 
die für Arbeitnehmer des neuen Trägers jeweils 
geltenden Tarifverträge ausschließlich anzuwenden. 
4Den Beamten oder Arbeitnehmern ist die Fortsetzung 
des Beamten- oder Arbeitsverhältnisses von dem 
aufnehmenden Träger schriftlich zu bestätigen. 5Für die 
Verteilung der Versorgungslasten hinsichtlich der auf 
Grund der Absätze 1 oder 2 übertretenden Beamten gilt 
§107b des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend. 
6Mit Inkrafttreten des Versorgungslastenteilungs -
Staatsvertrags sind für die jeweils beteiligten Dienstherrn 

die im Versorgungslastenteilungs -Staatsvertrag 
bestimmten Regelungen entsprechend anzuwenden. 

(4) 1Beamten, die nach den Absätzen 1 oder 2 kraft 
Gesetzes in den Dienst eines anderen Trägers übertre-
ten, soll ein gleich zu bewertendes Amt übertragen 
werden, das ihrem bisherigen Amt nach Bedeutung und 
Inhalt ohne Berücksichtigung auf Dienststellung und 
Dienstalter entspricht. 2Wenn eine dem bisherigen Amt 
entsprechende Verwendung im Ausnahmefall nicht 
möglich ist, kann ihnen auch ein anderes Amt mit gerin-
gerem Grundgehalt übertragen werden. 3Verringert sich 
nach Satz 1 oder 2 der Gesamtbetrag von Grundgehalt, 
allgemeiner Stellenzulage oder entsprechender Besol-
dungsbestandteile und anteiliger Sonderzahlung (aus -
zugleichende Dienstbezüge), hat der aufnehmende 
Träger eine Ausgleichszulage zu gewähren. 4Die Aus-
gleichszulage bemisst sich nach der Differenz zwischen 
den auszugleichenden Dienstbezügen beim abgeben-
den Träger und beim aufnehmenden Träger zum Zeit-
punkt des Übertritts. 5Auf die Ausgleichszulage werden 
alle Erhöhungen der auszugleichenden Dienstbezüge 
beim aufnehmenden Träger angerechnet. 6Die Aus-
gleichszulage ist ruhegehaltfähig. 7Als Bestandteil der 
Versorgungsbezüge vermindert sich die Ausgleichszu-
lage bei jeder auf das Grundgehalt bezogenen Erhö-
hung der Versorgungsbezüge um diesen Erhöhungsbe-
trag. 8Im Fall des Satzes 2 dürfen die Beamten neben 
der neuen Amtsbezeichnung die des früheren Amtes 
mit dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) führen. 

(5) 1Arbeitnehmern, die nach den Absätzen 1 oder 2 
kraft Gesetzes in den Dienst eines anderen Trägers 
übertreten, soll grundsätzlich eine tarifrechtlich gleich-
wertige Tätigkeit übertragen werden. 2Wenn eine derar-
tige Verwendung im Ausnahmefall nicht möglich ist, 
kann ihnen eine niedriger bewertete Tätigkeit übertra-
gen werden. 3Verringert sich das Arbeitsentgelt nach den 
Sätzen 1 und 2, ist eine Ausgleichszahlung in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen dem Arbeitsentgelt bei 
dem abgebenden Träger zum Zeitpunkt des Übertritts 
und dem jeweiligen Arbeitsentgelt bei dem aufnehmen-
den Träger zu zahlen. 
 

§ 6d  Jobcenter 

Die gemeinsamen Einrichtungen nach §§ 44b und die 
zugelassenen kommunalen Träger nach §§ 6a führen 
die Bezeichnung Jobcenter. 

Kapitel 2  
Anspruchsvoraussetzungen 

§ 7  Berechtigte 

(1) 1Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, 
die 

1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze 
nach § 7a noch nicht erreicht haben, 

2. erwerbsfäh ig  s ind, 
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3. hi l febedürft ig sind und 
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepub-

lik Deutschland haben 

(erwerbsfähige Hilfebedürftige). 2Ausgenommen sind 

1 . Ausländer, die weder in der Bundesrepub lik 
Deutschland Arbeitnehmer oder Selbständige noch 
auf Grund des § 2 Abs. 3 des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre Fami-
lienangehörigen für die ersten drei Monate ihres 
Aufenthalts, 

2 . Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus 
dem Zweck der Arbeitsuche ergibt, und ihre Fami-
lienangehörigen, 

3 . Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerber-
leistungsgesetzes. 

3Satz 2 Nr. 1 gilt nicht für Ausländer, die sich mit einem 
Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufent-
haltsgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland auf-
halten. 4Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen bleiben 
unberührt. 

(2) 1Leistungen erhalten auch Personen, die mit er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemein-
schaft leben. 2Dienstleistungen und Sachleistungen 
werden ihnen nur erbracht, wenn dadurch 

1. die Hilfebedürftigkeit der Angehörigen der Bedarfs-
gemeinschaft beendet oder verringert, 

2. Hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen beseitigt oder vermindert 

werden. 

(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören 

1. die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 
2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haus -

halt lebende Elternteil eines unverheirateten er-
werbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, und der im Haushalt lebende 
Partner dieses Elternteils, 

3. als Partner der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
a) der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte, 
b) der nicht dauernd getrennt lebende Lebens -

partner, 
c) eine Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfe-

bedürftigen in einem gemeinsamen Haushalt 
so zusammenlebt, dass nach verständiger 
Würdigung der wechselseitige Wille anzuneh- 
men ist, Verantwortung füreinander zu tragen 
und füreinander einzustehen. 

4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten 
Kinder der in den Nummern 1 bis 3 genannten Per-
sonen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, soweit sie die Leistungen zur Si-
cherung ihres Lebensunterhaltes nicht aus eigenem 
Einkommen oder Vermögen beschaffen können. 

(3a) Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung für- 
einander zu tragen und füreinander einzustehen, wird 
vermutet, wenn Partner 

1 . länger als ein Jahr zusammenleben, 
2 . mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben, 
3 . Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen 

oder 
4 . befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des 

anderen zu verfügen. 

(4) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer in 
einer stationären Einrichtung untergebracht ist, Rente 
wegen Alters oder Knappschaftsausgleichsleistung oder 
ähnliche Leistungen öffentlich-rechtlicher Art bezieht. 
Dem Aufenthalt in einer stationären Einrichtung ist der 
Aufenthalt in einer Einrichtung zum Vollzug richterlich 
angeordneter Freiheitsentziehung gleichgestellt. Abwei-
chend von Satz 1 erhält Leistungen nach diesem Buch, 

1. wer voraussichtlich für weniger als sechs Monate in 
einem Krankenhaus (§ 107 des Fünften Buches) 
untergebracht ist, oder 

2. wer in einer stationären Einrichtung untergebracht 
und unter den üblichen Bedingungen des allgemei-
nen Arbeitsmarktes mindestens 15 Stunden wö-
chentlich erwerbstätig ist. 

(4a) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer sich 
ohne Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners 
außerhalb des in der Erreichbarkeits-Anordnung vom 
23. Oktober 1997 (ANBA 1997, 1685), geändert durch 
Anordnung vom 16. November 2001 (ANBA 2001, 
1476), definierten zeit- und ortsnahen Bereiches aufhält; 
die übrigen Bestimmungen dieser Anordnung gelten 
entsprechend. 

(5) 1Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder der §§ 60 
bis 62 des Dritten Buches dem Grunde nach förde-
rungsfähig ist, haben keinen Anspruch auf Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts. In besonderen 
Härtefällen können Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts als Darlehen geleistet werden. 
(6) Absatz 5 findet keine Anwendung auf Auszubilden-
de, 

1. die auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes keinen Anspruch auf 
Ausbildungsförderung oder auf Grund von § 64 
Abs. 1 des Dritten Buches keinen Anspruch auf Be-
rufsausbildungsbeihilfe haben, 

2. deren Bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes oder nach § 66 
Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches bemisst oder 

3. die eine Abendhauptschule, eine Abendrealschule 
oder ein Abendgymnasium besuchen, sofern sie 
aufgrund von § 10 Abs. 3 des Bundesausbildungs -
förderungsgesetzes keinen Anspruch auf Ausbil-
dungsförderung haben. 
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§ 7a  Altersgrenze 

1Personen, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, 
erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Le-
bensjahres. 2Für Personen, die nach dem 31. Dezem-
ber 1946 geboren sind, wird die Altersgrenze wie folgt 
angehoben: 

für den  
Geburts-  
jahrgang  

erfolgt eine 
Anhebung  
um Monate  

auf Vollendung 
eines Lebensalters von 

1947 1 65 Jahren und 1 Monat 
1948 2 65 Jahren und 2 Monaten 
1949 3 65 Jahren und 3 Monaten 
1950 4 65 Jahren und 4 Monaten 
1951 5 65 Jahren und 5 Monaten 
1952 6 65 Jahren und 6 Monaten 
1953 7 65 Jahren und 7 Monaten 
1954 8 65 Jahren und 8 Monaten 
1955 9 65 Jahren und 9 Monaten 
1956 10 65 Jahren und 10 Monaten 
1957 11 65 Jahren und 11 Monaten 
1958 12 66 Jahren 
1959 14 66 Jahren und 2 Monaten 
1960 16 66 Jahren und 4 Monaten 
1961 18 66 Jahren und 6 Monaten 
1962 20 66 Jahren und 8 Monaten 
1963 22 66 Jahren und 10 Monaten 
ab 1964 24 67 Jahren. 

(1) Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder 
Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter 
den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig 
zu sein. 

(2) Im Sinne von Absatz 1 können Ausländer nur er-
werbstätig sein, wenn ihnen die Aufnahme einer Be-
schäftigung erlaubt is t oder erlaubt werden könnte.           

§ 8  Erwerbsfähigkeit 

(1) Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder 
Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter 
den üblichen Bedingungen des allgemeinen 
Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich 
erwerbstätig zu sein. 

(2) Im Sinne von Absatz 1 können Ausländer nur 
erwerbstätig sein, wenn ihnen die Aufnahme einer 
Beschäftigung erlaubt ist oder erlaubt werden könnte. 

§ 9  Hilfebedürftigkeit 

(1) Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt, seine 
Eingliederung in Arbeit und den Lebensunterhalt der mit 
ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen 
nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und 
Mitteln, vor allem nicht 

1 . durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit, 
2. aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder 

Vermögen 

sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von ande-
ren insbesondere von Angehörigen oder von Trägern 
anderer Sozialleistungen erhält. 

(2) 1Bei Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft 
leben, sind auch das Einkommen und Vermögen des 
Partners zu berücksichtigen. 2Bei unverheirateten Kin-
dern, die mit ihren Eltern oder einem Elternteil in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben und die die Leistungen zur 
Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht aus ihrem eige-
nen Einkommen oder Vermögen beschaffen können, 
sind auch das Einkommen und Vermögen der Eltern 
oder des Elternteils und dessen in Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Partners zu berücksichtigen. 3Ist in einer Be-
darfsgemeinschaft nicht der gesamte Bedarf aus eige-
nen Kräften und Mitteln gedeckt, gilt jede Person der 
Bedarfsgemeinschaft im Verhältnis des eigenen Bedarfs 
zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig. 

(3) Absatz 2 Satz 2 findet keine Anwendung auf ein 
Kind, das schwanger ist oder sein Kind bis zur Vollen-
dung des sechsten Lebensjahres betreut. 

(4) Hilfebedürftig ist auch derjenige, dem der sofortige 
Verbrauch oder die sofortige Verwertung von zu be-
rücksichtigendem Vermögen nicht möglich ist oder für 
den dies eine besondere Härte bedeuten würde. 

(5) Leben Hilfebedürftige in Haushaltsgemeinschaft mit 
Verwandten oder Verschwägerten, so wird vermutet, 
dass sie von ihnen Leistungen erhalten, soweit dies 
nach deren Einkommen und Vermögen erwartet werden 
kann. 

§ 10  Zumutbarkeit 

(1) Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist jede Arbeit 
zumutbar, es sei denn, dass 

1. er zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder 
seelisch nicht in der Lage ist, 

2. die Ausübung der Arbeit ihm die künftige Ausübung 
seiner bisherigen überwiegenden Arbeit wesentlich 
erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit be-
sondere körperliche Anforderungen stellt, 

3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung seines Kin-
des oder des Kindes seines Partners gefährden 
würde; die Erziehung eines Kindes, das das dritte 
Lebensjahr vollendet hat, ist in der Regel nicht ge-
fährdet, soweit seine Betreuung in einer Tagesein-
richtung oder in Tagespflege im Sinne der Vor-
schriften des Achten Buches oder auf sonstige 
Weise sichergestellt ist; die zuständigen kommuna-
len Träger sollen darauf hinwirken, dass erwerbs-
fähigen Erziehenden vorrangig ein Platz zur Ta-
gesbetreuung des Kindes angeboten wird. 

4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines An-
gehörigen nicht vereinbar wäre und die Pflege nicht 
auf andere Weise sichergestellt werden kann, 

5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger 
Grund entgegensteht. 
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(2)  Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil 

1. sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit des 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entspricht, für die 
er ausgebildet ist oder die er ausgeübt hat, 

2. sie im Hinblick auf die Ausbildung des erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen als geringerwertig anzusehen 
ist, 

3. der Beschäftigungsort vom Wohnort des erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen weiter entfernt ist als ein 
früherer Beschäftigungs - oder Ausbildungsort, 

4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei 
den bisherigen Beschäftigungen des erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen, 

5. sie mit der Beendigung einer Erwerbstätigkeit ver-
bunden ist, es sei denn, es liegen begründete An-
haltspunkte vor, dass durch die bisherige Tätigkeit 
künftig die Hilfebedürftigkeit beendet werden kann. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teilnahme an 
Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit entsprechend.  

 

§ 11  Zu berücksichtigendes Einkommen 

(1) 1Als Einkommen zu berücksichtigen sind Einnahmen 
in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der Leistungen 
nach diesem Buch, der Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz und nach den Gesetzen, die 
eine entsprechende Anwendung des Bundesversor-
gungsgesetzes vorsehen und der Renten oder Beihil-
fen, die nach dem Bundesentschädigungsgesetz für 
Schaden an Leben sowie an Körper oder Gesundheit 
erbracht werden, bis zur Höhe der vergleichbaren 
Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz. 2Der 
Kinderzuschlag nach § 6a des Bundeskindergeldgeset-
zes ist als Einkommen dem jeweiligen Kind zuzurech-
nen. 3Dies gilt auch für das Kindergeld für zur Bedarfs -
gemeinschaft gehörende Kinder, soweit es bei dem 
jeweiligen Kind zur Sicherung des Lebensunterhalts 
benötigt wird. 

(2) 1 Vom Einkommen sind abzusetzen 1. 

auf das Einkommen entrichtete Steuern, 

2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließ-
lich der Beiträge zur Arbeitsförderung, 

3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherun-
gen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese 
Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach 
Grund und Höhe angemessen sind; hierzu gehören 
Beiträge 

a) zur Vorsorge für den Fall der Krankheit und 
der Pflegebedürftigkeit für Personen, die in der 
gesetzlichen Krankenversicherung nicht versi-
cherungspflichtig sind, 

b) zur Altersvorsorge von Personen, die von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung befreit sind, 

soweit die Beiträge nicht nach § 26 bezuschusst 

werden, 
4. geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des 

Einkommensteuergesetzes, soweit sie den Min-
desteigenbeitrag nach § 86 des Einkommensteuer-
gesetzes nicht überschreiten, 

5. die mit der Erzielung des Einkommens verbunde-
nen notwendigen Ausgaben, 

6. für Erwerbstätige ferner ein Betrag nach § 30, 
7. Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unter-

haltsverpflichtungen bis zu dem in einem Unter-
haltstitel oder in einer notariell beurkundeten Unter-
haltsvereinbarung festgelegten Betrag, 

8. bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, deren Ein-
kommen nach dem Vierten Abschnitt des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes oder § 71 oder 
§ 108 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bei der 
Berechnung der Leistungen der Ausbildungsförde-
rung für mindestens ein Kind berücksichtigt wird, 
der nach den Vorschriften der Ausbildungsförde-
rung berücksichtigte Betrag. 

2Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die erwerbstätig 
sind, ist an Stelle der Beträge nach Satz 1 Nr. 3 bis 5 
ein Betrag von insgesamt 100 Euro monatlich abzuset-
zen. 3Beträgt das monatliche Einkommen mehr als 400 
Euro, gilt Satz 2 nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige nachweist, dass die Summe der Beträge nach 
Satz 1 Nr. 3 bis 5 den Betrag von 100 Euro übersteigt. 

(3) Nicht als Einkommen sind zu berücksichtigen 

1. Einnahmen, soweit sie als  

a) zweckbestimmte Einnahmen, 
b) Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege  

einem anderen Zweck als die Leistungen nach die-
sem Buch dienen und die Lage des Empfängers 
nicht so günstig beeinflussen, dass daneben Leis -
tungen nach diesem Buch nicht gerechtfertigt wä-
ren, 

2. Entschädigungen, die wegen eines Schadens, der 
nicht Vermögensschaden ist, nach § 253 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs geleistet werden. 

(3a) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 wird der Teil 
des Elterngeldes, der die nach § 10 des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes anrechnungsfreien 
Beträge übersteigt, in voller Höhe berücksichtigt. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 wird der Teil 
des Pflegegeldes nach dem Achten Buch, der für den 
erzieherischen Einsatz gewährt wird, 

1. für das erste und zweite Pflegekind nicht, 
2. für das dritte Pflegekind zu 75 vom Hundert, 
3. für das vierte und jedes weitere Pflegekind in voller 

Höhe 

berücksichtigt.  
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§ 12  Zu berücksichtigendes Vermögen 

(1) Als Vermögen sind alle verwertbaren Vermögensge-
genstände zu berücksichtigen. 

(2) 1Vom Vermögen sind abzusetzen 

1. ein Grundfreibetrag in Höhe von 150 Euro je voll-
endetem Lebensjahr des volljährigen Hilfebedürfti-
gen und seines Partners, mindestens aber jeweils 
3 100 Euro; der Grundfreibetrag darf für den voll-
jährigen Hilfebedürftigen und seinen Partner jeweils 
den nach Satz 2 maßgebenden Höchstbetrag nicht 
übersteigen, 

1a. ein Grundfreibetrag in Höhe von 3 100 Euro für 
jedes hilfebedürftige minderjährige Kind, 

2. Altersvorsorge in Höhe des nach Bundesrecht 
ausdrücklich als Altersvorsorge geförderten Ver-
mögens einschließlich seiner Erträge und der ge-
förderten laufenden Altersvorsorgebeiträge, soweit 
der Inhaber das Altersvorsorgevermögen nicht vor-
zeitig verwendet, 

3. geldwerte Ansprüche, die der Altersvorsorge die-
nen, soweit der Inhaber sie vor dem Eintritt in den 
Ruhestand auf Grund einer unwiderruflichen ver-
traglichen Vereinbarung nicht verwerten kann und 
der Wert der geldwerten Ansprüche 750 Euro je 
vollendetem Lebensjahr des erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen und seines Partners, höchstens jedoch 
jeweils den nach Satz 2 maßgebenden Höchstbe-
trag nicht übersteigt, 

4. ein Freibetrag für notwendige Anschaffungen in 
Höhe von 750 Euro für jeden in der Bedarfsge-
meinschaft lebenden Hilfebedürftigen. 

 
 
2Bei Personen, die 

1. vor dem 1. Januar 1958 geboren sind, darf der 
Grundfreibetrag nach Satz 1 Nr. 1 jeweils 9 750 Eu-
ro und der Wert der geldwerten Ansprüche nach 
Satz 1 Nr. 3 jeweils 48 750 Euro, nach dem 31. 
Dezember 1957 und vor dem 1. Januar 1964 
geboren sind, darf der Grundfreibetrag nach Satz 1 
Nr. 1 jeweils 9 900 Euro und der Wert der 
geldwerten Ansprüche nach Satz 1 Nr. 3 jeweils 49 
500 Euro, 

2. nach dem 31. Dezember 1963 geboren sind, darf 
der Grundfreibetrag nach Satz 1 Nr. 1 jeweils 
10 050 Euro und der Wert der geldwerten Ansprü-
che nach Satz 1 Nr. 3 jeweils 50 250 Euro 

nicht übersteigen. 

(3) 1Als Vermögen sind nicht zu berücksichtigen 

1 . angemessener Hausrat, 
2 . ein angemessenes Kraftfahrzeug für jeden in der 

Bedarfsgemeinschaft lebenden erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen, 

3 . vom Inhaber als für die Altersvorsorge bestimmt 
bezeichnete Vermögensgegenstände in angemes-

senem Umfang, wenn der erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige oder sein Partner von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung be-
freit ist, 

4 . ein selbst genutztes Hausgrundstück von ange-
messener Größe oder eine entsprechende Eigen-
tumswohnung, 

5 . Vermögen, solange es nachweislich zur baldigen 
Beschaffung oder Erhaltung eines Hausgrund-
stücks von angemessener Größe bestimmt ist, so-
weit dieses zu Wohnzwecken behinderter oder 
pflegebedürftiger Menschen dient oder dienen soll 
und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Ver-
wertung des Vermögens gefährdet würde, 

6 . Sachen und Rechte, soweit ihre Verwertung offen-
sichtlich unwirtschaftlich ist oder für den Betroffe-
nen eine besondere Härte bedeuten würde. 

2Für die Angemessenheit sind die Lebensumstände 
während des Bezugs der Leistungen zur Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende maßgebend. 

(4) 1Das Vermögen ist mit seinem Verkehrswert zu 
berücksichtigen. 2Für die Bewertung ist der Zeitpunkt 
maßgebend, in dem der Antrag auf Bewilligung oder 
erneute Bewilligung der Leistungen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende gestellt wird, bei späterem Erwerb 
von Vermögen der Zeitpunkt des Erwerbs. 3Wesentliche 
Änderungen des Verkehrswertes sind zu berücksichti-
gen. 

§ 12a  Vorrangige Leistungen 

1Hilfebedürftige sind verpflichtet, Sozialleistungen an- 
derer Träger in Anspruch zu nehmen und die dafür 
erforderlichen Anträge zu stellen, sofern dies zur Ver-
meidung, Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung 
der Hilfebedürftigkeit erforderlich ist. 2Abweichend von 
Satz 1 sind Hilfebedürftige bis zur Vollendung des 63. 
Lebensjahres nicht verpflichtet, eine Rente wegen Al-
ters vorzeitig in Anspruch zu nehmen. 

§ 13  Verordnungsermächtigung 

(1) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium der Finanzen ohne Zustimmung des Bundes -
rates durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 
1. welche weiteren Einnahmen nicht als Einkommen 

zu berücksichtigen sind und wie das Einkommen im 
Einzelnen zu berechnen ist, 

2. welche weiteren Vermögensgegenstände nicht als 
Vermögen zu berücksichtigen sind und wie der 
Wert des Vermögens zu ermitteln ist, 

3. welche Pauschbeträge für die von dem Einkommen 
abzusetzenden Beträge zu berücksichtigen sind. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wird ermächtigt, ohne Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, unter welchen 
Voraussetzungen und für welche Dauer Hilfebedürftige 
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nach Vollendung des 63. Lebensjahres ausnahmsweise 
zur Vermeidung von Unbilligkeiten nicht verpflichtet 
sind, eine Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu 
nehmen. 

Kapitel 3  
Leistungen 

Abschnitt 1 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

§ 14  Grundsatz des Förderns 

1Die Träger der Leistungen nach diesem Buch unter-
stützen erwerbsfähige Hilfebedürftige umfassend mit 
dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. 2Die Agentur für 
Arbeit soll einen persönlichen Ansprechpartner für jeden 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und die mit ihm in einer 
Bedarfsgemeinschaft Lebenden benennen. 3Die Träger 
der Leistungen nach diesem Buch erbringen unter Be-
achtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit alle im Einzelfall für die Eingliederung in 
Arbeit erforderlichen Leistungen. 

§ 15  Eingliederungsvereinbarung 

(1) 1Die Agentur für Arbeit soll im Einvernehmen mit 
dem kommunalen Träger mit jedem erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen die für seine Eingliederung erforderli-
chen Leistungen vereinbaren (Eingliederungsvereinba-
rung). 2Die Eingliederungsvereinbarung soll insbeson-
dere bestimmen, 

1. welche Leistungen der Erwerbsfähige zur Einglie-
derung in Arbeit erhält, 

2. welche Bemühungen der erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige in welcher Häufigkeit zur Eingliederung in 
Arbeit mindestens unternehmen muss und in wel-
cher Form er die Bemühungen nachzuweisen hat, 

3. welche Leistungen Dritter, insbesondere Träger 
anderer Sozialleistungen, der erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige zu beantragen hat. 

3Die Eingliederungsvereinbarung soll für sechs Monate 
geschlossen werden. 4Danach soll eine neue Eingliede-
rungsvereinbarung abgeschlossen werden. 5Bei jeder 
folgenden Eingliederungsvereinbarung sind die bisher 
gewonnenen Erfahrungen zu berücksichtigen. 6Kommt 
eine Eingliederungsvereinbarung nicht zustande, sollen 
die Regelungen nach Satz 2 durch Verwaltungsakt 
erfolgen. 

(2) 1In der Eingliederungsvereinbarung kann auch 
vereinbart werden, welche Leistungen die Personen 
erhalten, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in 
einer Bedarfsgemeinschaft leben. 2Diese Personen sind 
hierbei zu beteiligen. 

(2) Wird in der Eingliederungsvereinbarung eine Bil-
dungsmaßnahme vereinbart, ist auch zu regeln, in wel-
chem Umfang und unter welchen Voraussetzungen der 

erwerbsfähige Hilfebedürftige schadenersatzpflichtig ist, 
wenn er die Maßnahme aus einem von ihm zu vertre-
tenden Grund nicht zu Ende führt. 

§ 15a  Sofortangebot 

Erwerbsfähigen Personen, die innerhalb der letzten 
zwei Jahre laufende Geldleistungen, die der Sicherung 
des Lebensunterhalts dienen, weder nach diesem Buch 
noch nach dem Dritten Buch bezogen haben, sollen bei 
der Beantragung von Leistungen nach diesem Buch 
unverzüglich Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
angeboten werden. 
 

§ 16  Leistungen zur Eingliederung 

(1) 1Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur für 
Arbeit Leistungen nach § 35 des Dritten Buches. 2Sie 
kann die übrigen im Dritten Kapitel, im Ersten und 
Sechsten Abschnitt des Vierten Kapitels, im Fünften 
Kapitel, im Ersten Abschnitt des Sechsten Kapitels und 
die in den §§ 417, 421f, 421g, 421k, 421n, 421o, 421p, 
421q und 421t Absatz 4 bis 6 des Dritten Buches geregelten 
Leistungen erbringen. 3Für Eingliederungsleistungen an 
erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige nach diesem 
Buch gelten die §§ 97 bis 99, 100 Nr. 1 und 4, § 101 
Abs. 1, 2 und 5, die §§ 102, 103 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 
und die §§ 109 und 111 des Dritten Buches 
entsprechend. 4§ 1 Abs. 2 Nr. 4, die §§ 36, 46 Abs. 3 
und § 77 Abs. 3 des Dritten Buches sind entsprechend 
anzuwenden. 

(2) 1Soweit dieses Buch nichts Abweichendes regelt, 
gelten für die Leistungen nach Absatz 1 die Vorausset-
zungen und Rechtsfolgen des Dritten Buches mit Aus-
nahme der Verordnungsermächtigung nach § 47 des 
Dritten Buches sowie der Anordnungsermächtigungen 
für die Bundesagentur und mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle des Arbeitslosengeldes das Arbeitslosengeld 
II tritt. § 45 Abs. 3 Satz 3 des Dritten Buches gilt mit der 
Maßgabe, dass die Förderung aus dem Vermittlungs -
budget auch die anderen Leistungen nach dem Zweiten 
Buch nicht aufstocken, ersetzen oder umgehen darf. 
2Die Arbeitsgelegenheiten nach diesem Buch stehen 
den in § 421f Abs. 1 Nr. 1 des Dritten Buches genann-
ten Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäfti-
gung und den in § 421g Abs. 1 Satz 1 des Dritten Bu-
ches genannten Arbeitsbeschaffungs - und Strukturan-
passungsmaßnahmen gleich. 

(3) Abweichend von § 45 Abs. 1 Satz 1 des Dritten 
Buches können Leistungen auch für die Anbahnung und 
Aufnahme einer schulischen Berufsausbildung erbracht 
werden. 

(4) 1Die Agentur für Arbeit als Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende kann die Ausbildungsvermitt-
lung durch die für die Arbeitsförderung zuständigen 
Stellen der Bundesagentur wahrnehmen lassen. 2Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
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Bundesrates das  Nähere über die Höhe, Möglichkeiten 
der Pauschalierung und den Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Erstattung von Aufwendungen bei der Ausführung des 
Auftrags nach Satz 1 festzulegen. 

(5) Die Entscheidung über Leistungen und Maßnahmen 
nach §§ 45, 46 des Dritten Buches trifft der nach § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder der nach § 6b Abs. 1 zuständige 
Träger. 

§ 16a  Kommunale Eingliederungsleistungen 

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassen-
den Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung 
in Arbeit können die folgenden Leistungen, die für die 
Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in 
das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden: 

1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter 
Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, 

2. die Schuldnerbera tung, 
3. die psychosoziale Betreuung, 

4. die Suchtberatung.  

§ 16b  Einstiegsgeld 

(1) 1Zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit kann 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die arbeitslos sind, 
bei Aufnahme einer sozialversicherungs -
pflichtigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit ein 
Einstiegsgeld erb racht werden, wenn dies zur 
Eingliederung in den all gemeinen Arbeitsmarkt 
erforderlich ist. 2Das Einstiegs geld kann auch 
erbracht werden, wenn die Hilfebedürf tigkeit durch 
oder nach Aufnahme der Erwerbstätigkeit entfällt.  

(2) 1D as Einstiegsgeld wird, soweit für diesen Zeit-
raum eine Erwerbstätigkeit besteht, für höchstens 24 
Monate erbracht. 2Bei der Bemessung der Höhe des 
Einstiegs geldes sollen die vorherige Dauer der 
Arbeitslosigkeit sowie die Größe der Bedarfs -g e-
meinschaf t  berücksich t igt werden, in der der er-
werbsfähige Hi l febedürf t ige lebt. 

(3) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes -
ministeri um der Finanzen ohne Zustimmung des 
Bundesrates durch Rechtsverordnung zu bestim -
men, wie das Ein stiegsgeld zu bemessen ist.  2Bei 
der Bemessung ist neben der  Berücksicht igung 
der in Absatz 2 Satz 2 genannten Kri ter ien auch 
ein Bezug zu der für den erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen jeweils maßgebenden Regelleistung her-
zustellen. 

§ 16c  Leistungen zur Eingliederung von 
Selbständigen 

(1)  1Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähi -
gen Hilfebedürftigen, die eine selbständige, hauptbe-
rufliche Tätigkeit aufnehmen oder ausüben, können 

nur gewährt werden, wenn zu erwarten ist, dass die 
selbständige Tätigkeit wirtschaftlich tragfähig ist 
und die Hilfebedürf tigkeit durch die selbständige 
Tätigkeit innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
dauerhaft überwunden oder verringert wird. 2Zur 
Beurteilung der Tragfähigkeit der selbständigen 
Tätigkeit soll die Agentur für Arbeit die Stellung-
nahme einer fachkundigen Stelle verlangen. 

(2)  Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die eine selbstän-
dige, hauptberuf l iche Tät igkeit  aufnehmen oder 
ausüben, können Darlehen und Zuschüsse für die 
Beschaffung von Sachgütern erhal te n, die für die 
Ausübung der  selbständigen Tät igkeit  notwendig 
und angemessen sind. Zuschüsse dürfen einen 
Bet rag von 5.000 Euro nicht übersteigen. 

 

§ 16d  Arbeitsgelegenheiten 

1Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit 
finden können, sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen 
werden. 2Werden Gelegenheiten für im öffentlichen 
Interesse liegende, zusätzliche Arbeiten gefördert, ist 
den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuzüglich zum 
Arbeitslosengeld II eine angemessene Entschädigung 
für Mehraufwendungen zu zahlen; diese Arbeiten be-
gründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeits-
rechts; die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das 
Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelungen 
über das Urlaubsentgelt sind entsprechend anzuwen-
den; für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haf-
ten erwerbsfähige Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. 

§ 16e  Leistungen zur Beschäftigungsförderung 

(1) 1Arbeitgeber können zur Eingliederung von erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen mit Vermittlungshemmnissen in 
Arbeit einen Beschäftigungszuschuss als Ausgleich der 
zu erwartenden Minderleistungen des Arbeitnehmers 
und einen Zuschuss zu sonstigen Kosten erhalten. 
2Voraussetzung ist, dass 

1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige das 18. Lebens -
jahr vollendet hat, langzeitarbeitslos im Sinne des § 
18 des Dritten Buches ist und in seinen Erwerbs-
möglichkeiten durch mindestens zwei weitere in 
seiner Person liegende Vermittlungshemmnisse 
besonders schwer beeinträchtigt ist, 

2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige auf der Grundla-
ge einer Eingliederungsvereinbarung für einen Zeit-
raum von mindestens sechs Monaten betreut wur-
de und Eingliederungsleistungen unter Einbezie-
hung der übrigen Leistungen nach diesem Buch er-
halten hat, 

3. eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt voraussichtlich innerhalb der nächsten 
24 Monate ohne die Förderung nach Satz 1 nicht 
möglich ist und 
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4. zwischen dem Arbeitgeber und dem erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen ein Arbeitsverhältnis mit in der 
Regel voller Arbeitszeit unter Vereinbarung des ta-
riflichen Arbeitsentgelts oder, wenn eine tarifliche 
Regelung keine Anwendung findet, des für ver-
gleichbare Tätigkeiten ortsüblichen Arbeitsentgelts 
begründet wird. Die vereinbarte Arbeitszeit darf die 
Hälfte der vollen Arbeitszeit nicht unterschreiten. 

(2) 1Die Höhe des Beschäftigungszuschusses richtet 
sich nach der Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen und kann bis zu 75 Prozent des be-
rücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts betragen. 
2Berücksichtigungsfähig sind 

1.  das zu zahlende tarifliche Arbeitsentgelt oder, wenn 
eine tarifliche Regelung keine Anwendung findet, 

das für vergleichbare Tätigkeiten ortsübliche zu 
zahlende Arbeitsentgelt und 

2.  der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag abzüglich des Bei-
trags zur Arbeitsförderung. 

3Wird dem Arbeitgeber auf Grund eines Ausgleichssys -
tems Arbeitsentgelt erstattet, ist für den Zeitraum der 
Erstattung der Beschäftigungszuschuss entsprechend 
zu mindern. 

(3) Ein Zuschuss zu sonstigen Kosten kann erbracht 
werden 

1. für Kosten für eine begleitende Qualifizierung in 
pauschalierter Form bis zu einer Höhe von 200 Euro 
monatlich sowie 

2. in besonders begründeten Fällen einmalig für wei-
tere notwendige Kosten des Arbeitgebers für be-
sonderen Aufwand beim Aufbau von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten. Die Übernahme der Investiti-
onskosten ist ausgeschlossen. 

(4) Die Förderdauer beträgt 

1. für den Beschäftigungszuschuss bis zu 24 Monate. 
Der Beschäftigungszuschuss soll anschließend oh-
ne zeitliche Unterbrechung unbefristet erbracht 
werden, wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt ohne die Förderung nach Ab-
satz 1 Satz 1 voraussichtlich innerhalb der nächs -
ten 24 Monate nicht möglich ist. 

2. für die sonstigen Kosten nach Absatz 3 Nr. 1 bis zu 
zwölf Monate je Arbeitnehmer. 

(5) Bei einer Fortführung der Förderung nach Absatz 4 
Nr. 1 Satz 2 kann der Beschäftigungszuschuss gegen-
über der bisherigen Förderhöhe um bis zu 10 Prozent-
punkte vermindert werden, soweit die Leistungsfähigkeit 
des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zugenommen hat 
und sich die Vermittlungshemmnisse verringert haben. 

(6) Wird ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger für die Dau-
er der Erbringung des Beschäftigungszuschusses ein-
gestellt, liegt ein sachlicher Grund vor, der die Befris-
tung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigt. 

(7) 1Die Förderung ist aufzuheben, wenn feststeht, dass 
der Arbeitnehmer in eine konkrete zumutbare Arbeit 
ohne eine Förderung nach Absatz 1 Satz 1 vermittelt 
werden kann. 2Die Förderung ist auch aufzuheben, 
wenn nach jeweils zwölf Monaten der Förderdauer 
feststeht, dass der Arbeitnehmer eine zumutbare Arbeit 
ohne eine Förderung nach Absatz 1 Satz 1 aufnehmen 
kann. 3Eine Förderung ist nur für die Dauer des Beste-
hens des Arbeitsverhältnisses möglich. 

(8) Das Arbeitsverhältnis kann ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden 

1.  vom Arbeitnehmer, wenn er eine Erwerbstätigkeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen 
kann, 

2.  vom Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Förderung nach Absatz 7 Satz 1 oder 2 aufgeho-
ben wird. 

(9) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn zu vermu-
ten ist, dass der Arbeitgeber 

1. die Beendigung eines anderen Beschäftigungsver-
hältnisses veranlasst hat, um einen Beschäfti -
gungszuschuss zu erhalten oder 

2. eine bisher für das Beschäftigungsverhältnis er-
brachte Förderung ohne besonderen Grund nicht 
mehr in Anspruch nimmt. 

(10) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
untersucht die Auswirkungen auf die erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen mit besonderen Vermittlungshemmnis -
sen, den Arbeitsmarkt und die öffentlichen Haushalte in 
den Jahren 2008 bis 2010 und berichtet dem Deutschen 
Bundestag hierüber bis zum 31. Dezember 2011. 

§ 16f  Freie Förderung 

(1) 1Die Agentur für Arbeit kann bis zu 10 Prozent der 
nach § 46 Abs. 2 auf sie entfallenden Eingliederungs -
mittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit einset-
zen, um die Möglichkeiten der gesetzlich geregelten 
Eingliederungsleistungen durch freie Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit zu erweitern. 2Die freien Leis -
tungen müssen den Zielen und Grundsätzen dieses 
Buches entsprechen. 

(2) 1Die Ziele der Maßnahmen sind vor Förderbeginn zu 
beschreiben. 2Eine Kombination oder Modularisierung 
von Maßnahmeinhalten ist zulässig. 3Die Maßnahmen 
dürfen gesetzliche Leistungen nicht umgehen oder 
aufstocken. 4Ausgenommen hiervon sind Maßnahmen 
für Langzeitarbeitslose, bei denen in angemessener Zeit 
von in der Regel sechs Monaten nicht mit Aussicht auf 
Erfolg auf einzelne Gesetzesgrundlagen dieses Buches 
oder des Dritten Buches zurückgegriffen werden kann. 
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5In Fällen des Satzes 4 ist ein Abweichen von den Vo-
raussetzungen und der Förderhöhe gesetzlich geregel-
ter Maßnahmen zulässig. 6Bei Leistungen an Arbeitge-
ber ist darauf zu achten, Wettbewerbsverfälschungen 
zu vermeiden. 7Projektförderungen im Sinne von Zu-
wendungen sind nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der 
Bundeshaushaltsordnung zulässig. 8Bei längerfristig 
angelegten Maßnahmen ist der Erfolg regelmäßig zu 
überprüfen und zu dokumentieren. 

§ 16g  Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit 

(1) 1Entfällt die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen 
während einer Maßnahme zur Eingliederung, kann sie 
weiter gefördert werden, wenn dies wirtschaftlich er-
scheint und der Erwerbsfähige die Maßnahme 
voraussichtlich erfolgreich abschließen wird. 2Die 
Förderung soll als Darlehen erbracht werden. 

(2) 1Für die Dauer einer Förderung des Arbeitgebers 
oder eines Trägers durch eine Geldleistung nach § 16 
Abs. 1, § 16d Satz 1 oder § 16e können auch Leistun-
gen nach dem Dritten Kapitel und § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
5 des Dritten Buches oder nach § 16a Nr. 1 bis 4 und § 
16b erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit des 
Erwerbsfähigen auf Grund des zu berücksichtigenden 
Einkommens entfallen ist. 2Während der Förderdauer 
nach Satz 1 gilt § 15 entsprechend. 
 

§ 17  Einrichtungen und Dienste für Leistungen 
zur Eingliederung 

(1) 1Zur Erbringung von Leistungen zur Eingliederung 
in Arbeit sollen die zuständigen Träger der Leistungen 
nach diesem Buch eigene Einrichtungen und Dienste 
nicht neu schaffen, soweit geeignete Einrichtungen und 
Dienste Dritter vorhanden sind, ausgebaut oder in Kürze 
geschaffen werden können. 2Die zuständigen Träger der 
Leistungen nach diesem Buch sollen Träger der freien 
Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende angemessen 
unterstützen. 

(2) 1Wird die Leistung von einem Dritten erbracht und 
sind im Dritten Buch keine Anforderungen geregelt, 
denen die Leistung entsprechen muss, sind die zustän-
digen Träger der Leistungen nach diesem Buch zur 
Vergütung für die Leistung nur verpflichtet, wenn mit 
dem Dritten oder seinem Verband eine Vereinbarung 
insbesondere über 

1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen, 
2. die Vergütung, die sich aus Pauschalen und Beträ-

gen für einzelne Leistungsbereiche zusammenset-
zen kann, und 

3. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der 
Leistungen 

besteht. 2Die Vereinbarungen müssen den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähig-
keit entsprechen. 
 

§ 18  Örtliche Zusammenarbeit 

(1) 1Die Agenturen für Arbeit arbeiten bei der Erbrin-
gung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit unter 
Berücksichtigung ihrer Aufgaben nach dem Dritten Buch 
mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, insbe-
sondere den Gemeinden, den Kreisen und Bezirken, 
den Trägern der freien Wohlfahrtspflege, den Vertretern 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie den Kammern 
und berufsständischen Organisationen zusammen, um 
die gleichmäßige oder gemeinsame Durchführung von 
Maßnahmen zu beraten oder zu sichern und Leis -
tungsmissbrauch zu verhindern oder aufzudecken. 2Die 
örtlichen Träger der Sozialhilfe sind verpflichtet, mit den 
Agenturen für Arbeit zusammenzuarbeiten. 

(1a) Absatz 1 gilt für die kommunalen Träger und die 
zugelassenen kommunalen Träger entsprechend. 

(2) Die Leistungen nach diesem Buch sind in das regio-
nale Arbeitsmarktmonitoring der Agenturen für Arbeit 
nach § 9 Abs. 2 des Dritten Buches einzubeziehen. 

(3) 1Die Agenturen für Arbeit sollen mit Gemeinden, 
Kreisen und Bezirken auf deren Verlangen Vereinba-
rungen über das Erbringen von Leistungen zur Einglie-
derung nach diesem Gesetz mit Ausnahme der Leis -
tungen nach § 16 Abs. 1 schließen, wenn sie den durch 
eine Rechtsverordnung festgelegten Mindestanforde-
rungen entsprechen. 2Satz 1 gilt nicht für die zugelas-
senen kommunalen Träger. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird 
ermächtigt, ohne Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, welchen Anforderungen 
eine Vereinbarung nach Absatz 3 mindestens genügen 
muss. 

§ 18a  Zusammenarbeit mit den für die 
Arbeitsförderung zuständigen Stellen 

1Beziehen erwerbsfähige Hilfebedürftige auch Leistungen 
der Arbeitsförderung, so sind die Agenturen für Arbeit, 
die zugelassenen kommunalen Träger und die 
gemeinsamen Einrichtungen verpflichtet, bei der Wahr-
nehmung der Aufgaben nach diesem Buch mit den für 
die Arbeitsförderung zuständigen Dienststellen der 
Bundesagentur für Arbeit eng zusammenzuarbeiten. 
2Sie unterrichten diese unverzüglich über die ihnen 
insoweit bekannten, für die Wahrnehmung der Aufga-
ben der Arbeitsförderung erforderlichen Tatsachen, 
insbesondere über 

1. die für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die auch 
Leistungen der Arbeitsförderung beziehen, vorge-
sehenen und erbrachten Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit, 

2. den Wegfall der Hilfebedürftigkeit bei diesen Per-
sonen. 
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§ 18b  Kooperationsausschuss 

(1) 1Die zuständige oberste Landesbehörde und das  
Bundesministerium für Arbeit und Soziales bilden einen 

Kooperationsausschuss. 2Der Kooperationsausschuss 
koordiniert die Umsetzung der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende auf Landesebene. 3Im Kooperationsaus -
schuss vereinbaren das Land und der Bund jährlich die 
Ziele und Schwerpunkte der Arbeitsmarkt- und Integra-
tionspolitik in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
auf Landesebene. 4§ 48b bleibt unberührt. 5Die Verfahren 
zum Abschluss der Vereinbarungen zwischen Bund und 
Ländern werden mit den Verfahren zum Abschluss der 
Zielvereinbarungen zwischen dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und der Bundesagentur sowie 
deren Konkretisierung in den Zielvereinbarungen der 
Bundesagentur und den gemeinsamen Einrichtungen 
abgestimmt. 6Der Kooperationsausschuss kann sich 
über die Angelegenheiten der gemeinsamen Einrich-
tungen unterrichten lassen. 7Der Kooperationsausschuss 
entscheidet darüber hinaus bei einer Meinungsver-
schiedenheit über die Weisungszuständigkeit im Verfah-
ren nach § 44e, berät die Trägerversammlung bei der 
Bestellung und Abberufung eines Geschäftsführers 
nach § 44c Absatz 2 Nummer 1 und gibt in den Fällen 
einer Weisung in grundsätzlichen Angelegenheiten 
nach § 44b Absatz 3 Satz 4 eine Empfehlung ab. 

(2)  1Der Kooperationsausschuss besteht aus sechs 
Mitgliedern, von denen drei Mitglieder von der zuständi-
gen obersten Landesbehörde und drei Mitglieder vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales entsandt 
werden. 2Die Mitglieder des Kooperationsausschusses 
können sich vertreten lassen. An den Sitzungen soll in 
der Regel jeweils mindestens ein Mitarbeiter der zu-
ständigen obersten Landesbehörde und des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales teilnehmen. 

(3)  1Die Mitglieder wählen einen Vorsitzenden. Kann im 
Kooperationsausschuss keine Einigung über die Person 
des Vorsitzenden erzielt werden, wird der Vorsitzende 
von den Vertretern des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales oder den Vertretern der zuständigen 
obersten Landesbehörde abwechselnd jeweils für zwei 
Jahre bestimmt; die erstmalige Bestimmung erfolgt 
durch die Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales. 2Der Kooperationsausschuss gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

§ 18c  Bund-Länder-Ausschuss 

(1) 1Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wird ein Ausschuss für die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende gebildet. 2Er beobachtet und berät die zentralen 
Fragen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit-
suchende und Fragen der Aufsicht nach den §§ 47 und 
48, Fragen des Kennzahlenvergleichs nach § 48 Absatz 
2 sowie Fragen der zu erhebenden Daten nach § 51b 
Absatz 1 Satz 2 und erörtert die Zielvereinbarungen 
nach § 48b Absatz 1. 

(2) 1Bei der Beobachtung und Beratung zentraler Fragen 

der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
sowie Fragen des Kennzahlenvergleichs nach § 48a 
Absatz 2 und Fragen der zu erhebenden Daten nach 
§ 51b Absatz 1 Satz 2 ist der Ausschuss besetzt mit 
Vertretern der Bundesregierung, der Länder, der 
kommunalen Spitzenverbände und der Bundesagentur. 
2Der Ausschuss kann sich von den Trägern berichten 
lassen. 

(3) 1Bei der Beratung von Fragen der Aufsicht nach 
den §§ 47 und 48 ist der Ausschuss besetzt mit Vertre-
tern der Bundesregierung und der Aufsichtsbehörden 
der Länder. 2Bund und Länder können dazu einvernehm -
lich Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und der 
Bundesagentur einladen, sofern dies sachdienlich ist. 

§ 18d  Örtlicher Beirat 

1Bei jeder gemeinsamen Einrichtung nach § 44b wird ein 
Beirat gebildet. 2Der Beirat berät die Einrichtung bei der 
Auswahl und Gestaltung der Eingliederungsinstrumente 
und -maßnahmen. 3Die Trägerversammlung beruft die 
Mitglieder des Beirats auf Vorschlag der Beteiligten des 
örtlichen Arbeitsmarktes, insbesondere den Trägern der 
freien Wohlfahrtspflege, den Vertretern der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer sowie den Kammern und berufsstän-
dischen Organisationen. 4Vertreter von Beteiligten des 
örtlichen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsleistungen 
nach diesem Buch anbieten, dürfen nicht Mitglied des 
Beirats sein. 5Der Beirat gibt sich eine Geschäftsord-
nung. 6Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die 
zugelassenen kommunalen Träger mit der Maßgabe, 
dass die Berufung der Mitglieder des Beirats durch den 
zugelassenen kommunalen Träger erfolgt. 

§ 18e  
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 

(1) 1Die Trägerversammlungen bei den gemeinsamen 
Einrichtungen bestellen Beauftragte für Chancengleich-
heit am Arbeitsmarkt aus dem Kreis der Beamten und 
Arbeitnehmer, denen in den gemeinsamen Einrichtun-
gen Tätigkeiten zugewiesen worden sind. 2Sie sind un-
mittelbar dem jeweiligen Geschäftsführer zugeordnet. 

(2) 1Die Beauftragten unterstützen und beraten die ge-
meinsamen Einrichtungen in Fragen der Gleichstellung 
von Frauen und Männern in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, der Frauenförderung sowie der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf bei beiden Geschlech-
tern. 2Hierzu zählen insbesondere Fragen der Beratung, 
der Eingliederung in Arbeit und Ausbildung sowie des 
beruflichen Wiedereinstiegs von Frauen und Männern 
nach einer Familienphase. 

(3) Die Beauftragten sind bei der Erarbeitung des örtli-
chen Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie bei der ge-
schlechter- und familiengerechten fachlichen Aufgaben-
erledigung der gemeinsamen Einrichtung zu beteiligen. 
Sie haben ein In formations-, Beratungs- und Vor-
schlagsrecht in Fragen, die Auswirkungen auf die 
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Chancengleichheit von Frauen und Männern haben. 

(4) 1Die Beauftragten unterstützen und beraten erwerbs-
fähige Hilfebedürftige und die mit diesen in einer Be 
darfsgemeinschaft lebenden Personen, Arbeitgeber 
sowie Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen in 
übergeordneten Fragen der Gleichstellung von Frauen 
und Männern in der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de, der Frauenförderung sowie der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf bei beiden Geschlechtern. 2Zur Siche-
rung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 
Männern am Arbeitsmarkt arbeiten die Beauftragten mit 
den in Fragen der Gleichstellung im Erwerbsleben täti-
gen Stellen im Zuständigkeitsbereich der gemeinsamen 
Einrichtung zusammen. 

(5) Die gemeinsamen Einrichtungen werden in den 
Sitzungen kommunaler Gremien zu Themen, die den 
Aufgabenbereich der Beauftragten betreffen, von den 
Beauftragten vertreten. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die 
zugelassenen kommunalen Träger. 

 
Abschnitt 2  

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

Unterabschnitt 1  
Arbeitslosengeld II und befristeter Zuschlag 

§ 19 Arbeitslosengeld II 

1Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten als Arbeitslo-
sengeld II Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts einschließlich der angemessenen Kosten für Un-
terkunft und Heizung. 2Der Zuschuss nach § 22 Abs.7 
gilt nicht als Arbeitslosengeld II. 3Das zu berücksichti-
gende Einkommen und Vermögen mindert die Geldleis-
tungen der Agentur für Arbeit; soweit Einkommen und 
Vermögen darüber hinaus zu berücksichtigen ist, min-
dert es die Geldleistungen der kommunalen Träger. 

§ 20  Regelleistung zur Sicherung 
des Lebensunterhalts 

(1) Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunter-
halts umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Kör-
perpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf die 
Heizung anfallenden Anteile, Bedarfe des täglichen 
Lebens sowie in vertretbarem Umfang auch Beziehun-
gen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen 
Leben. 

(2) Die monatliche Regelleistung beträgt für Personen, 
die allein stehend oder allein erziehend sind oder 
deren Partner minderjährig ist, 359 Euro. Die Re-
gelleistung für sonstige erwerbsfähige Angehörige der 
Bedarfsgemeinschaft beträgt 80 vom Hundert der Re-
gelleistung nach Satz 1. 

(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 erhalten Personen, 
die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 
ohne Zusicherung des zuständigen kommunalen 

Trägers nach § 22 Abs. 2a umziehen, bis zur Vollen- 
dung des 25. Lebensjahres 80 vom Hundert der Regel-
leistung. 
 
(3) Haben zwei Partner der Bedarfsgemeinschaft das 

18. Lebensjahr vollendet, beträgt die Regelleistung 
jeweils 90 vom Hundert der Regelleistung nach Ab satz 
2. 

(4) 1Die Regelleistung nach Absatz 2 Satz 1 wird jeweils 
zum 1. Juli eines Jahres um den Vomhundertsatz 
angepasst, um den sich der aktuelle Rentenwert in der 
gesetzlichen Rentenversicherung verändert. 2Für die 
Neubemessung der Regelleistung findet § 28 Abs. 3 Satz 
5 des Zwölften Buches entsprechende Anwendung. 
3Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt 
jeweils spätestens zum 30. Juni eines Kalenderjahres die 
Höhe der Regelleistung nach Absatz 2, die für die 
folgenden zwölf Monate maßgebend ist, im Bundes-
gesetzblatt bekannt. 4Bei der Anpassung nach Satz 1 
sind Beträge, die nicht volle Euro ergeben, bis zu 0,49 
Euro abzurunden und von 0,50 Euro an aufzurunden.  

 
§ 21  Leistungen für Mehrbedarfe beim 

Lebensunterhalt 

(1) Leistungen für Mehrbedarfe umfassen Bedarfe nach 
den Absätzen 2 bis 5, die nicht durch die Regelleistung 
abgedeckt sind. 

(2) Werdende Mütter, die erwerbsfähig und hilfebedürf-
tig sind, erhalten nach der 12. Schwangerschaftswoche 
einen Mehrbedarf von 17 vom Hundert der nach § 20 
maßgebenden Regelleistung. 

(3) Für Personen, die mit einem oder mehreren minder-
jährigen Kindern zusammen leben und allein für deren 
Pflege und Erziehung sorgen, ist ein Mehrbedarf anzu-
erkennen 

1. in Höhe von 36 vom Hundert der nach § 20 Abs. 2 
maßgebenden Regelleistung, wenn sie mit einem 
Kind unter sieben Jahren oder mit zwei oder drei 
Kindern unter sechzehn Jahren zusammen leben, 
oder 

2. in Höhe von 12 vom Hundert der nach § 20 Abs. 2 
maßgebenden Regelleistung für jedes Kind, wenn 
sich dadurch ein höherer Vomhundertsatz als nach 
der Nummer 1 ergibt, höchstens jedoch in Höhe 
von 60 vom Hundert der nach § 20 Abs. 2 maßge-
benden Regelleistung. 

(4) 1Erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige, denen 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 des 
Neunten Buches sowie sonstige Hilfen zur Erlangung 
eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben oder Einglie-
derungshilfen nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des 
Zwölften Buches erbracht werden, erhalten einen Mehr-
bedarf von 35 vom Hundert der nach § 20 maßgeben-
den Regelleistung. 2Satz 1 kann auch nach Beendigung 
der dort genannten Maßnahmen während einer ange-
messenen Übergangszeit, vor allem einer Einarbei-
tungszeit, angewendet werden. 
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(5) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die aus medizini-
schen Gründen einer kostenaufwändigen Ernährung 
bedürfen, erhalten einen Mehrbedarf in angemessener 
Höhe. 

(6) Die Summe des insgesamt gezahlten Mehrbedarfs 
darf die Höhe der für erwerbsfähige Hilfebedürftige 
maßgebenden Regelleistung nicht übersteigen.  

§ 22  Leistungen für Unterkunft und Heizung 

(1) 1Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in 
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, 
soweit diese angemessen sind. 2Erhöhen sich nach 
einem nicht erforderlichen Umzug die angemessenen 
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, werden die 
Leistungen weiterhin nur in Höhe der bis dahin zu tra-
genden angemessenen Aufwendungen erbracht. 
3Soweit die Aufwendungen für die Unterkunft den der 
Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang 
übersteigen, sind sie als Bedarf des allein stehenden 
Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft so lange 
zu berücksichtigen, wie es dem allein stehenden Hilfe-
bedürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich 
oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswech-
sel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Auf-
wendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens 
für sechs Monate. 4Rückzahlungen und Guthaben, die 
den Kosten für Unterkunft und Heizung zuzuordnen 
sind, mindern die nach dem Monat der Rückzahlung 
oder der Gutschrift entstehenden Aufwendungen; Rück-
zahlungen, die sich auf die Kosten für Haushaltsenergie 
beziehen, bleiben insoweit außer Betracht. 

(2) 1Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue 
Unterkunft soll der erwerbsfähige Hilfebedürftige die 
Zusicherung des für die Leistungserbringung bisher 
örtlich zuständigen kommunalen Trägers zu den Auf-
wendungen für die neue Unterkunft einholen. 2Der 
kommunale Träger ist nur zur Zusicherung verpflichtet, 
wenn der Umzug erforderlich ist und die Aufwendungen 
für die neue Unterkunft angemessen sind; der für den 
Ort der neuen Unterkunft örtlich zuständige kommunale 
Träger ist zu beteiligen. 
 
(2a) 1Sofern Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, umziehen, werden ihnen Leistungen 
für Unterkunft und Heizung für die Zeit nach einem 
Umzug bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres nur 
erbracht, wenn der kommunale Träger dies vor 
Abschluss des Vertrages über die Unterkunft zugesi-
chert hat. 2Der kommunale Träger ist zur Zusicherung 
verpflichtet, wenn 

1. der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen 
Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern oder ei-
nes Elternteils verwiesen werden kann, 

2. der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt erforderlich ist oder 

3. ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund 
vorliegt. 

3Unter den Voraussetzungen des Satzes 2 kann vom 
Erfordernis der Zusicherung abgesehen werden, wenn 
es dem Betroffenen aus wichtigem Grund nicht zumut-
bar war, die Zusicherung einzuholen. 4Leistungen für 
Unterkunft und Heizung werden Personen, die das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht erbracht, 
wenn diese vor der Beantragung von Leistungen in eine 
Unterkunft in der Absicht umziehen, die Voraussetzun-
gen für die Gewährung der Leistungen herbeizuführen. 

(3) 1Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten 
können bei vorheriger Zusicherung durch den bis zum 
Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger 
übernommen werden; eine Mietkaution kann bei vorhe-
riger Zusicherung durch den am Ort der neuen Unter-
kunft zuständigen kommunalen Träger übernommen 
werden. 2Die Zusicherung soll erteilt werden, wenn der 
Umzug durch den kommunalen Träger veranlasst oder 
aus anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die 
Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen 
Zeitraum nicht gefunden werden kann. 3Eine Mietkauti-
on soll als Darlehen erbracht werden. 

(4) Die Kosten für Unterkunft und Heizung sollen von 
dem kommunalen Träger an den Vermieter oder andere 
Empfangsberechtigte gezahlt werden, wenn die zweck-
entsprechende Verwendung durch den Hilfebedürftigen 
nicht sichergestellt ist. 

(5) 1Sofern Leistungen für Unterkunft und Heizung 
erbracht werden, können auch Schulden übernommen 
werden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder 
zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfer-
tigt ist. 2Sie sollen übernommen werden, wenn dies 
gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Wohnungslo-
sigkeit einzutreten droht. 3Vermögen nach § 12 Abs. 2 
Nr. 1 ist vorrangig einzusetzen. 4Geldleistungen sollen 
als Darlehen erbracht werden. 

(6) 1Geht bei einem Gericht eine Klage auf Räumung 
von Wohnraum im Falle der Kündigung des Mietver-
hältnisses nach § 543 Abs. 1, 2 Satz 1 Nr. 3 in Verbin-
dung mit § 569 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
ein, teilt das Gericht dem örtlich zuständigen Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der von die-
sem beauftragten Stelle zur Wahrnehmung der in Ab-
satz 5 bestimmten Aufgaben unverzüglich 

1 . den Tag des Eingangs der Klage, 
2 . die Namen und Anschriften der Parteien, 
3 . die Höhe der monatlich zu entrichtenden Miete, 
4 . die Höhe des geltend gemachten Mietrückstandes 

und der geltend gemachten Entschädigung und 
5 . den Termin zur mündlichen Verhandlung, sofern 

dieser bereits bestimmt ist, 

mit. 2Außerdem kann der Tag der Rechtshängigkeit 
mitgeteilt werden. 3Die Übermittlung unterbleibt, wenn 
die Nichtzahlung der Miete nach dem Inhalt der Klage-
schrift offensichtlich nicht auf Zahlungsunfähigkeit des 
Mieters beruht. 
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(7) Abweichend von § 7 Abs. 5 erhalten Auszubilden-
de, die Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld 
nach dem Dritten Buch oder Leistungen nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz erhalten und deren 
Bedarf sich nach § 65 Abs. 1, § 66 Abs. 3, § 101 Abs. 3, 
§ 105 Abs. 1 Nr. 1, 4, , § 106 Abs. 1 Nr. 2 des Dritten 
Buches oder nach § 12 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 und 3, § 13 
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 des Bundesaus -
bildungsförderungsgesetzes bemisst, einen Zuschuss 
zu ihren ungedeckten angemessenen Kosten für Unter-
kunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 Satz 1). Satz 1 gilt nicht, 
wenn die Übernahme der Leistungen für Unterkunft und 
Heizung nach Absatz 2a ausgeschlossen ist. 

§ 23  Abweichende Erbringung von Leistungen 

(1) 1Kann im Einzelfall ein von den Regelleistungen 
umfasster und nach den Umständen unabweisbarer 
Bedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts weder 
durch das Vermögen nach § 12 Abs. 2 Nr. 4 noch auf 
andere Weise gedeckt werden, erbringt die Agentur für 
Arbeit bei entsprechendem Nachweis den Bedarf als 
Sachleistung oder als Geldleistung und gewährt dem 
Hilfebedürftigen ein entsprechendes Darlehen. 2Bei 
Sachleistungen wird das Darlehen in Höhe des für die 
Agentur für Arbeit entstandenen Anschaffungswertes 
gewährt. 3Das Darlehen wird durch monatliche Aufrech-
nung in Höhe von bis zu 10 vom Hundert der an den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und die mit ihm in Be-
darfsgemeinschaft lebenden Angehörigen jeweils zu 
zahlenden Regelleistung getilgt. 4Weitergehende Leis -
tungen sind ausgeschlossen. 

(2) Solange sich der Hilfebedürftige, insbesondere bei 
Drogen- oder Al koholabhängigkeit sowie im Falle 
unwirtschaftlichen Verhaltens, als ungeeignet erweist, 
mit der Regelleistung nach § 20 seinen Bedarf zu 
decken, kann die Regelleistung in voller Höhe oder 
anteilig in Form von Sachleistungen erbracht werden. 

(3) 1Leistungen für 

1. Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich 
Haushaltsgeräten, 

2. Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstat-
tungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie 

3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schul-
rechtlichen Bestimmungen sind 

nicht von der Regelleistung umfasst. 2Sie werden ge-
sondert erbracht. 3Die Leistungen nach Satz 1 werden 
auch erbracht, wenn Hilfebedürftige keine Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich der 
angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung 
benötigen, den Bedarf nach Satz 1 jedoch aus eigenen 
Kräften und Mitteln nicht voll decken können. 4In diesem 
Falle kann das Einkommen berücksichtigt werden, das 
Hilfebedürftige innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 
sechs Monaten nach Ablauf des Monats erwerben, in 
dem über die Leistung entschieden worden ist. 5Die 
Leistungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 können als Sach-

leistung oder Geldleistung, auch in Form von Pauschal-
beträgen, erbracht werden. 6Bei der Bemessung der 
Pauschalbeträge sind geeignete Angaben über die 
erforderlichen Aufwendungen und nachvollziehbare 
Erfahrungswerte zu berücksichtigen. 

(4) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
können als Darlehen erbracht werden, soweit in dem 
Monat, für den die Leistungen erbracht werden, voraus-
sichtlich Einnahmen anfallen. 

(5) 1Soweit Hilfebedürftigen der sofortige Verbrauch 
oder die sofortige Verwertung von zu berücksichtigen-
dem Vermögen nicht möglich ist oder für sie eine be-
sondere Härte bedeuten würde, sind Leistungen als 
Darlehen zu erbringen. 2Sie können davon abhängig 
gemacht werden, dass der Anspruch auf Rückzahlung 
dinglich oder in anderer Weise gesichert wird. 

(6) In Fällen des § 22 Abs. 2a werden Leistungen für 
Erstausstattungen für die Wohnung nur erbracht, wenn 
der kommende Träger die Übernahme der Leistungen 
für Unterkunft und Heizung zugesichert hat oder vom 
Erfordernis der Zusicherung abgesehen werden konnte.  

§ 24  Befristeter Zuschlag nach Bezug 
von Arbeitslosengeld 

(1) 1Soweit der erwerbsfähige Hilfebedürftige Arbeitslo- 
sengeld II innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Endedes Bezugs von Arbeitslosengeld bezieht, erhält er 
in diesem Zeitraum einen monatlichen Zuschlag. 2Nach 
Ablauf des ersten Jahres wird der Zuschlag um 50 vom 
Hundert vermindert. 

(2) Der Zuschlag beträgt zwei Drittel des Unter-
schiedsbetrages zwischen 

1. dem von dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
zuletzt bezogenen Arbeitslosengeld und dem nach 
dem Wohngeldgesetz erhaltenen Wohngeld und 

2. dem dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und den 
mit ihm in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehö-
rigen erstmalig nach dem Ende des Bezuges von 
Arbeitslosengeld zustehenden Arbeitslosengeld II 
nach § 19 oder Sozialgeld nach § 28; verlässt ein 
Partner die Bedarfsgemeinschaft, ist der Zuschlag 
neu festzusetzen. 

(3) Der Zuschlag ist im ersten Jahr 

1. bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auf höchstens 
160 Euro, 

2. bei Partnern auf insgesamt höchstens 320 Euro 
und 

3. für die mit dem Zuschlagsberechtigten in Bedarfs-
gemeinschaft zusammenlebenden Kinder auf 
höchstens 60 Euro pro Kind 

begrenzt. 

(4) Der Zuschlag ist im zweiten Jahr 

1. bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auf höchstens 
80 Euro, 

2 . bei Partnern auf höchstens 160 Euro und 
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3. für die mit dem Zuschlagsberechtigten in Bedarfs-
gemeinschaft zusammenlebenden Kinder auf 
höchstens 30 Euro pro Kind 

begrenzt.  

§ 24a  Zusätzliche Leistung für die Schule 

1Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben und die eine allgemein- oder 
berufsbildende Schule besuchen, erhalten eine zusätz-
liche Leistung für die Schule in Höhe von 100 Euro, 
wenn sie oder mindestens ein im Haushalt lebender 
Elternteil am 1. August des jeweiligen Jahres Anspruch 
auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
nach diesem Buch haben. 2Schülerinnen und Schüler, 
die nicht im Haushalt ihrer Eltern oder eines Elterteils 
leben, erhalten unter den Voraussetzungen des § 22 
Absatz 2a die Leistung, wenn sie am 1. August des 
jeweiligen Jahres Anspruch auf Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nach diesem Buch haben. 
3Die Leistung wird nicht erbracht, wenn ein Anspruch 
der Schülerin oder des Schülers auf Ausbildungsvergü-
tung besteht. 4Der zuständige Träger der Grundsiche- 
rung für Arbeitsuchende kann im begründeten Einzelfall 
einen Nachweis über eine zweckentsprechende Ver-
wendung der Leistung verlangen. 

§ 25  Leistungen bei medizinischer Rehabilitation 
der Rentenversicherung und bei Anspruch 

auf Verletztengeld aus der Unfallversicherung 

1Hat ein Bezieher von Arbeitslosengeld II dem Grunde 
nach Anspruch auf Übergangsgeld bei medizinischen 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, er-
bringen die Träger der Leistungen nach diesem Buch 
die bisherigen Leistungen als Vorschuss auf die Leis -
tungen der Rentenversicherung weiter; dies gilt ent-
sprechend bei einem Anspruch auf Verletztengeld aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung. 2Werden Vor-
schüsse länger als einen Monat geleistet, erhalten die 
Träger der Leistungen nach diesem Buch von den zur 
Leistung verpflichteten Trägern monatliche Abschlags -
zahlungen in Höhe der Vorschüsse des jeweils abgelau-
fenen Monats. 3§ 102 des Zehnten Buches gilt ents pre-
chend. 

§ 26  Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen 

(1)1Bezieher von Arbeitslosengeld II, die von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung befreit sind (§ 6 Abs. 1b des Sechsten Bu-
ches), erhalten einen Zuschuss zu den Beiträgen, die 
für die Dauer des Leistungsbezugs freiwillig an die ge-
setzliche Rentenversicherung, eine berufsständische 
Versorgungseinrichtung oder für eine private Alterssi-
cherung oder wegen einer Pflichtversicherung an die 
Alterssicherung der Landwirte gezahlt werden. 2Der 
Zuschuss ist auf die Höhe des Betrages begrenzt, der 
ohne die Befreiung von der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen wäre. 

(2) 1Für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld, 
die in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht 
versicherungspflichtig und nicht familienversichert sind 
und die für den Fall der Krankheit 

1. bei einem privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen versichert sind, gilt § 12 Abs. 1c Satz 5 
und 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, 

2. freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert sind, wird für die Dauer des Leistungsbe-
zugs der Beitrag übernommen; für Personen, die 
allein durch den Beitrag zur freiwilligen Versiche-
rung hilfebedürftig würden, wird der Beitrag im not-
wendigen Umfang übernommen. 

2Der Beitrag wird ferner für Personen im notwendigen 
Umfang übernommen, die in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherungspflichtig sind und 
die allein durch den Krankenversicherungsbeitrag 
hilfebedürftig würden. 
(3) 1Für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder 

Sozialgeld, die in der sozialen Pflegeversicherung nicht 
versicherungspflichtig und nicht familienversichert sind, 
werden für die Dauer des Leistungsbezugs die Aufwen-
dungen für eine angemessene private Pflegeversiche-
rung im notwendigen Umfang übernommen. 2Satz 1 gilt 
entsprechend, soweit Personen allein durch diese Auf-
wendungen hilfebedürftig würden. 3Für Personen, die in 
der sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtig 
sind und die allein durch den Pflegeversicherungsbei-
trag hilfebedürftig würden, wird der Beitrag im notwen-
digen Umfang übernommen. 

(4) 1Die Bundesagentur kann den Zusatzbeitrag zur 
gesetzlichen Krankenversicherung nach § 242 des 
Fünften Buches für Bezieher von Arbeitslosengeld II 
oder Sozialgeld übernehmen, für die der Wechsel der 
Krankenkasse nach § 175 des Fünften Buches eine 
besondere Härte bedeuten würde. 2Satz 1 gilt entspre-
chend, soweit Personen allein durch diese Aufwendun-
gen hilfebedürftig würden. 
 

§ 27  Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um der Finanzen durch Rechtsverordnung zu bestim -
men, 

1. welche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 
angemessen sind und unter welchen Vorausset-
zungen die Kosten für Unterkunft und Heizung 
pauschaliert werden können, 

2. bis zu welcher Höhe Umzugskosten übernommen 
werden, 

3. unter welchen Voraussetzungen und wie die Leis-
tungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 pau-
schaliert werden können. 
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Unterabschnitt 2 

Sozialgeld 

§ 28  Sozialgeld 

(1) 1Nicht erwerbsfähige Angehörige, die mit er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen in Bedarfsgemeinschaft 
leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch 
auf Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften 
Buches haben. 2Das Sozialgeld umfasst die sich aus § 
19 Satz 1 ergebenden Leistungen. 3Hierbei gelten er-
gänzend folgende Maßgaben: 

1. Die Regelleistung beträgt bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres 60 vom Hundert und im 15. Le-
bensjahr 80 vom Hundert der nach § 20 Absatz 2 
Satz 1 maßgebenden Regelleis tung; 

2. Leistungen für Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 4 wer-
den auch an behinderte Menschen, die das 15. Le-
bensjahr vollendet haben, gezahlt, wenn Eingliede-
rungshilfe nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Zwölften 
Buches erbracht wird; 

3. § 21 Abs. 4 Satz 2 gilt auch nach Beendigung der 
in § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Zwölften Buches ge-
nannten Maßnahmen; 

4. nichterwerbsfähige Personen, die voll erwerbsge-
mindert nach dem Sechsten Buch sind, erhalten ei-
nen Mehrbedarf von 17 vom Hundert der nach § 20 
maßgebenden Regelleis tung, wenn sie Inhaber ei-
nes Ausweises nach § 69 Abs. 5 des Neunten Bu-
ches mit dem Merkzeichen G sind; dies gilt nicht, 
wenn bereits ein Anspruch auf einen Mehrbedarf 
wegen Behinderung nach § 21 Abs. 4 oder § 28 
Abs. 1 Nr. 2 oder 3 besteht. 

(2)  § 19 Satz 3 gilt entsprechend.  

Unterabschnitt 3 
Anreize und Sanktionen 

§ 29  weggefallen 

§ 30  Freibeträge bei Erwerbstätigkeit 

1Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die erwerbstätig 
sind, ist von dem monatlichen Einkommen aus Erwerbs-
tätigkeit ein weiterer Betrag abzusetzen.2Dieser beläuft 
sich 

1. für den Teil des monatlichen Einkommens, das 100 
Euro übersteigt und nicht mehr als 800 Euro be-
trägt, auf 20 vom Hundert und 

2. für den Teil des monatlichen Einkommens, das 800 
Euro übersteigt und nicht mehr als 1 200 Euro be-
trägt, auf 10 vom Hundert. 

3An Stelle des Betrages von 1 200 Euro tritt für erwerbs-
fähige Hilfebedürftige, die entweder mit mindestens 
einem minderjährigen Kind in Bedarfsgemeinschaft 
leben oder die mindestens ein minderjähriges Kind 
haben, ein Betrag von 1 500 Euro. 

§ 31  Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengel- 
des II und des befristeten Zuschlages 

(1) 1Das Arbeitslosengeld II wird unter Wegfall des 
Zuschlags nach § 24 in einer ersten Stufe um 30 vom 
Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
nach § 20 maßgebenden Regelleistung abgesenkt, 
wenn 

1.  der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich trotz Beleh-
rung über die Rechtsfolgen weigert, 

a) eine ihm angebotene Eingliederungsvereinba-
rung abzuschließen, 

b) in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte 
Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausrei-
chendem Umfang Eigenbemühungen nachzu-
weisen, 

c) eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsge-
legenheit, eine mit einem Beschäftigungszu-
schuss nach § 16a geförderte Arbeit, ein zu-
mutbares Angebot nach § 15a oder eine sons-
tige in der Eingliederungsvereinbarung verein-
barte Maßnahme aufzunehmen oder fortzufüh-
ren, oder 

d) zumutbare Arbeit nach § 16 Abs. 3 Satz 2 aus-
zuführen, 

2.  der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Belehrung 
über die Rechtsfolgen eine zumutbare Maßnahme 
zur Eingliederung in Arbeit abgebrochen oder An-
lass für den Abbruch gegeben hat. 

2Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige 
einen wichtigen Grund für sein Verhalten nachweist. 

(2) Kommt der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz 
schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen einer 
Aufforderung des zuständigen Trägers, sich bei ihr zu 
melden oder bei einem ärztlichen oder psychologischen 
Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach und 
weist er keinen wichtigen Grund für sein Verhalten 
nach, wird das Arbeitslosengeld II unter Wegfall des 
Zuschlags nach § 24 in einer ersten Stufe um 10 vom 
Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
nach § 20 maßgebenden Regelleistung abgesenkt. 

(3) 1Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung nach 
Absatz 1 wird das Arbeitslosengeld II um 60 vom Hun-
dert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 
20 maßgebenden Regelleistung gemindert. 2Bei jeder 
weiteren wiederholten Pflichtverletzung nach Absatz 1  
wird das Arbeitslosengeld II um 100 vom Hundert ge-
mindert. 3Bei wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 
2 wird das Arbeitslosengeld II um den Vomhundertsatz 
gemindert, der sich aus der Summe des in Absatz 2 
genannten Vomhundertsatzes und dem der jeweils 
vorangegangenen Absenkung nach Absatz 2 zugrunde 
liegenden Vomhundertsatz ergibt. 4Eine wiederholte 
Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beginn des 
vorangegangenen Sanktionszeitraums länger als ein 
Jahr zurückliegt. 5Bei Minderung des Arbeitslosengel-
des II nach Satz 2 kann der Träger unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls die Minderung auf 
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60 vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung begren-
zen, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich nach-
träglich bereit erklärt, seinen Pflichten nachzukommen. 
6Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um 
mehr als 30 vom Hundert der nach § 20 maßgebenden 
Regelleistung kann der zuständige Träger in angemes -
senem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geld-
werte Leistungen erbringen. 7Der zuständige Träger soll 
Leistungen nach Satz 6 erbringen, wenn der Hilfebe-
dürftige mit minderjährigen Kindern in Bedarfsgemein-
schaft lebt. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend 

1. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, der 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres sein Ein-
kommen oder Vermögen in der Absicht vermindert 
hat, die Voraussetzungen für die Gewährung oder 
Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizufüh-
ren, 

2. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, der 
trotz Belehrung über die Rechtsfolgen sein unwirt-
schaftliches Verhalten fortsetzt, 

3. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 
a) dessen Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht 

oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit 
den Eintritt einer Sperr- zeit oder das Erlö-
schen des Anspruchs nach den Vorschriften 
des Dritten Buches festgestellt hat oder 

b) der die in dem Dritten Buch genannten Vo-
raussetzungen für den Eintritt einer Sperrzeit 
erfüllt, die das Ruhen oder Erlöschen eines 
Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen. 

(5) 1Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 15. 
Lebensjahr, jedoch noch nicht das 25. Lebensjahr voll-
endet haben, wird das Arbeitslosengeld II unter den in 
den Absätzen 1 und 4 genannten Voraussetzungen auf 
die Leistungen nach § 22 beschränkt; die nach § 22 
Abs. 1 angemessenen Kos ten für Unterkunft und Hei-
zung sollen an den Vermieter oder andere Empfangsbe-
rechtigte gezahlt werden. 2Bei wiederholter Pflichtverlet-
zung nach Absatz 1 oder 4 wird das Arbeitslosengeld II 
um 100 vom Hundert gemindert. 3Bei wiederholter 
Pflichtverletzung nach Absatz 2 wird das Arbeitslosen-
geld II um den Vomhundertsatz gemindert, der sich aus 
der Summe des in Absatz 2 genannten Vomhundertsat-
zes und dem der jeweils vorangegangenen Absenkung 
nach Absatz 2 zugrunde liegenden Vomhundertsatz 
ergibt. 4Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. 5Bei einer 
Minderung des Arbeitslosengeldes II nach Satz 2 kann 
der Träger unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls Leistungen für Unterkunft und Heizung er- 
bringen, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich 
nachträglich bereit erklärt, seinen Pflichten nachzu-
kommen. 6Die Agentur für Arbeit kann Leistungen nach 
Absatz 3 Satz 6 an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
erbringen. 

(6) 1Absenkung und Wegfall treten mit Wirkung des 
Kalendermonats ein, der auf das Wirksamwerden des 
Verwaltungsaktes, der die Absenkung oder den Wegfall 

der Leistung feststellt, folgt; in den Fällen von Absatz 4 
Nr. 3 Buchstabe a treten Absenkung und Wegfall mit 
Beginn der Sperrzeit oder dem Erlöschen des An-
spruchs nach dem Dritten Buch ein. 2Absenkung und 
Wegfall dauern drei Monate. 3Bei erwerbsfähigen Hilfe -
bedürftigen, die das 15. Lebensjahr, jedoch noch nicht 
das 25. Lebensjahr vollendet haben, kann der Träger 
die Absenkung und den Wegfall der Regelleistung unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auf 
sechs Wochen verkürzen. 4Während der Absenkung 
oder des Wegfalls der Leistung besteht kein Anspruch 
auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den 
Vorschriften des Zwölften Buches. 

§ 32  Absenkung und Wegfall des Sozialgeldes 

§ 31 Abs. 1 bis 3 sowie 6 gilt entsprechend für Bezieher 
von Sozialgeld, wenn bei diesen Personen die in § 31 
Abs. 2 oder Abs. 4 Nr. 1 und 2 genannten Vorausset-
zungen vorliegen. 

Unterabschnitt 4 
Verpflichtungen Anderer 

§ 33  Übergang von Ansprüchen 

(1) 1Haben Empfänger von Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts für die Zeit, für die Leistungen 
erbracht werden, einen Anspruch gegen einen anderen, 
der nicht Leistungsträger ist, geht der Anspruch bis zur 
Höhe der geleisteten Aufwendungen auf die Träger der 
Leistungen nach diesem Buch über, wenn bei rechtzei-
tiger Leistung des anderen Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nicht erbracht worden wären. 
2 Satz 1 gilt auch, soweit Kinder unter Berücksichtigung 
von Kindergeld nach § 11 Abs. 1 Satz 3 keine Leistun-
gen empfangen haben und bei rechtzeitiger Leistung 
des Anderen keine oder geringere Leistungen an die 
Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft erbracht worden 
wären. 3Der Übergang wird nicht dadurch ausgeschlos -
sen, dass der Anspruch nicht übertragen, verpfändet 
oder gepfändet werden kann. 4Unterhaltsansprüche 
nach bürgerlichem Recht gehen zusammen mit dem 
unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf die Träger 
der Leistungen nach diesem Buch über. 

(2) 1Ein Unterhaltsanspruch nach bürgerlichem Recht 
geht nicht über, wenn die unterhaltsberechtigte Person 

1.  mit dem Verpflichteten in einer Bedarfsgemein-
schaft lebt, 

2.  mit dem Verpflichteten verwandt ist und den Unter-
haltsanspruch nicht geltend macht; dies gilt nicht für 
Unterhaltsansprüche 
a) minderjähriger Hilfebedürftiger, 
b) von Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr 

noch nicht vollendet und die Erstausbildung 
noch nicht abgeschlossen haben, 

gegen ihre Eltern, 

3.  in einem Kindschaftsverhältnis zum Verpflichteten 
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steht und 
a) schwanger is t  oder 
b) ihr leibliches Kind bis zur Vollendung seines 

sechsten Lebensjahres betreut. 

2Der Übergang ist auch ausgeschlossen, soweit der 
Unterhaltsanspruch durch laufende Zahlung erfüllt wird. 
3Der Anspruch geht nur über, soweit das Einkommen 
und Vermögen der unterhaltsverpflichteten Person das 
nach den §§ 11 und 12 zu berücksichtigende Einkom -
men und Vermögen übersteigt. 

(3) 1Für die Vergangenheit können die Träger der Leis -
tungen nach diesem Buch außer unter den Vorausset-
zungen des bürgerlichen Rechts nur von der Zeit an 
den Anspruch geltend machen, zu welcher sie dem 
Verpflichteten die Erbringung der Leistung schriftlich 
mitgeteilt haben. 2Wenn die Leistung voraussichtlich auf 
längere Zeit erbracht werden muss, können die Träger 
der Leistungen nach diesem Buch bis zur Höhe der 
bisherigen monatlichen Aufwendungen auch auf künfti -
ge Leistungen klagen. 

(4) 1Die Träger der Leistungen nach diesem Buch kön-
nen den auf sie übergegangenen Anspruch im Einver-
nehmen mit dem Empfänger der Leistungen auf diesen 
zur gerichtlichen Geltendmachung rückübertragen und 
sich den geltend gemachten Anspruch abtreten lassen. 
2Kosten, mit denen der Leistungsempfänger dadurch 
selbst belastet wird, sind zu übernehmen. 3Über die 
Ansprüche nach Absatz 1 Satz 3 ist im Zivilrechtsweg 
zu entscheiden. 

(5) Die §§ 115 und 116 des Zehnten Buches gehen der 
Regelung des Absatzes 1 vor. 

§ 34  Ersatzansprüche 

(1) 1Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres vor-
sätzlich oder grob fahrlässig 

1. die Voraussetzungen für seine Hilfebedürftigkeit 
oder die Hilfebedürftigkeit von Personen, die mit 
ihm in einer Bedarfsgemeinschaft leben, oder 

2. die Zahlung von Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts an sich oder an Personen, die mit 
ihm in einer Bedarfsgemeinschaft leben, 

ohne wichtigen Grund herbeigeführt hat, ist zum Ersatz 
der deswegen gezahlten Leistungen verpflichtet. 2Von 
der Geltendmachung des Ersatzanspruches ist abzuse-
hen, soweit sie den Ersatzpflichtigen künftig von Leis -
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach die-
sem Buch oder von Leistungen nach dem Zwölften 
Buch abhängig machen würde. 

(2) 1Eine nach Absatz 1 eingetretene Verpflichtung zum 
Ersatz der Leistungen geht auf den Erben über. 2Sie ist 
auf den Nachlasswert im Zeitpunkt des Erbfalles be-
grenzt. 

(3) 1Der Ersatzanspruch erlischt drei Jahre nach Ablauf 
des Jahres, in dem die Leistung erbracht worden ist. 
2Die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
über die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neube-

ginn und die Wirkung der Verjährung gelten sinngemäß; 
der Erhebung der Klage steht der Erlass eines Leis -
tungsbescheides gleich. 

§ 34a  Ersatzansprüche der Träger der Grundsiche- 
rung für Arbeitsuchende nach 

sonstigen Vorschriften 

Bestimmt sich das Recht des Trägers der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende, Ersatz seiner Aufwendungen 
von einem anderen zu verlangen, gegen den die Leis -
tungsberechtigten einen Anspruch haben, nach sonsti-
gen gesetzlichen Vorschriften, die dem § 33 vorgehen, 
gelten als Aufwendungen auch solche Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts, die an den nicht ge-
trennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner des 
Hilfebedürftigen erbracht wurden sowie an dessen un-
verheiratete Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatten. 

§ 35  Erbenhaftung 

(1) 1Der Erbe eines Empfängers von Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts ist zum Ersatz der 
Leis tungen verpflichtet, soweit diese innerhalb der letz-
ten zehn Jahre vor dem Erbfall erbracht worden sind 
und 1 700 Euro übersteigen. 2Die Ersatzpflicht ist auf 
den Nachlasswert im Zeitpunkt des Erbfalles begrenzt. 

(2) Der Ersatzanspruch ist nicht geltend zu machen, 

1.   soweit der Wert des Nachlasses unter 15 500 Euro 
liegt, wenn der Erbe der Partner des Leistungsemp-
fängers war oder mit diesem verwandt war und 
nicht nur vorübergehend bis zum Tode des Leis -
tungsempfängers mit diesem in häuslicher Ge -
meinschaft gelebt und ihn gepflegt hat, 

2.   soweit die Inanspruchnahme des Erben nach der 
Besonderheit des Einzelfalles eine besondere Härte 
bedeuten würde. 

(3) 1Der Ersatzanspruch erlischt drei Jahre nach dem 
Tod des Leistungsempfängers. 2§ 34 Abs. 3 Satz 2 gilt 
sinngemäß. 

Kapitel 4  
Gemeinsame Vorschriften für Leistungen 

Abschnitt 1 
Zuständigkeit und Verfahren 

§ 36  Örtliche Zuständigkeit 

1Für die Leistungen der Grundsicherung nach § 6 Abs. 
1 Nr. 1 ist die Agentur für Arbeit zuständig, in deren 
Bezirk der erwerbsfähige Hilfebedürftige seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 2Für die Leistungen der 
Grundsicherung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist der 
kommunale Träger zuständig, in dessen Bezirk der 
erwerbsfähige Hilfebedürftige seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 3Ist ein gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht 
feststellbar, so ist der Träger der Grundsicherung für 
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Arbeitsuchende örtlich zuständig, in dessen Bereich 
sich der erwerbsfähige Hilfebedürftige tatsächlich auf-
hält. 
 

§ 36a  Kostenerstattung bei Aufenthalt 
im Frauenhaus 

Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist 
der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen 
Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im 
Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort 
des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufent-
haltes im Frauenhaus zu erstatten. 

§ 37  Antragserfordernis 

(1) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende werden auf Antrag erbracht. 

(2) 1Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
werden nicht für Zeiten vor der Antragstellung erbracht. 
2Treten die Anspruchsvoraussetzungen an einem Tag 
ein, an dem der zuständige Träger von Leistungen nach 
diesem Buch nicht geöffnet hat, wirkt ein unverzüglich 
gestellter Antrag auf diesen Tag zurück. 

§ 38  Vertretung der Bedarfsgemeinschaft 

1Soweit Anhaltspunkte nicht entgegenstehen, wird ver-
mutet, dass der erwerbsfähige Hilfebedürftige bevoll-
mächtigt ist, Leistungen nach diesem Buch auch für die 
mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Perso-
nen zu beantragen und entgegenzunehmen. 2Leben 
mehrere erwerbsfähige Hilfebedürftige in einer Bedarfs -
gemeinschaft, gilt diese Vermutung zugunsten desjeni-
gen, der die Leistungen beantragt. 

§ 39  Sofortige Vollziehbarkeit 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
einen Verwaltungsakt, 

1. der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende aufhebt, zurücknimmt, widerruft oder her-
absetzt oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
oder Pflichten des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
bei der Eingliederung in Arbeit regelt, 

2 . der den Übergang eines Anspruchs bewirkt, 
3. mit dem zur Beantragung einer vorrangigen 

Leistung oder 
4. mit dem nach § 59 in Verbindung mit § 309 des 

Dritten Buches zur persönlichen Meldung bei der 
Agentur für Arbeit aufgefordert wird, 

haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 40  Anwendung von Verfahrensvorschriften 

(1) 1Für das Verfahren nach diesem Buch gilt das 
Zehnte Buch. 2Die Vorschriften des Dritten Buches über 

1. die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 Abs. 
1, 2, 3 Satz 1 und 4), 

 1.a  die vorläufige Entscheidung (§ 328), 
2. die vorläufige Zahlungseinstellung (§ 331) und  

3. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, Renten- 
und Pflegeversicherung (§ 335 Abs. 1, 2 und 5) 

sind entsprechend anwendbar. 

(2) 1Abweichend von § 50 des Zehnten Buches sind 56 
vom Hundert der bei der Leistung nach § 19 Satz 1 und 
3 sowie § 28 berücksichtigten Kosten für Unterkunft, 
mit Ausnahme der Kosten für Heizungs- und 
Warmwasserversorgung, nicht zu erstatten. 2Satz 1 gilt 
nicht in den Fällen des § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten 
Buches, des § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Zehnten Bu-
ches sowie in Fällen, in denen die Bewilligung lediglich 
teilweise aufgehoben wird. 

(3) § 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, 
dass der Antrag unverzüglich nach Ablauf des Monats, 
in dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen 
Leistung bindend geworden is t, nachzuholen ist. 

(4) Für die Vollstreckung von Ansprüchen der in ge-
meinsamen Einrichtungen zusammenwirkenden Träger 
n a c h  d i e s e m  B u c h  g i l t  d a s  V e r w a l t u n g s -
Vollstreckungsgesetz des Bundes; im Übrigen gilt § 66 
des Zehnten Buches. 

§ 41  Berechnung der Leistungen 

(1) 1Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts besteht für jeden Kalendertag. 2Der 
Monat wird mit 30 Tagen berechnet. 3Stehen die Leis -
tungen nicht für einen vollen Monat zu, wird die Leis-
tung anteilig erbracht. 4Die Leistungen sollen jeweils für 
sechs Monate bewilligt und monatlich im Voraus erb-
racht werden. 5Die Leistung nach § 24a wird jeweils 
zum 1. August eines Jahres erbracht. 6Der Bewilli-
gungszeitraum kann auf bis zu zwölf Monate bei Be-
rechtigten verlängert werden, bei denen eine Verände-
rung der Verhältnisse in diesem Zeitraum nicht zu er-
warten ist. 

(2) Beträge, die nicht volle Euro ergeben, sind bis zu 
0,49 Euro abzurunden und von 0,50 Euro an aufzurun-
den. 

§ 42  Auszahlung der Geldleistungen 

1Geldleistungen nach diesem Buch werden auf das im 
Antrag angegebene inländische Konto bei einem Geld-
institut überwiesen. 2Werden sie an den Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt des Berechtigten übermittelt, 
sind die dadurch veranlassten Kosten abzuziehen. 
3Dies gilt nicht, wenn der Berechtigte nachweist, dass 
ihm die Einrichtung eines Kontos bei einem Geldinstitut 
ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist. 

§ 43  Aufrechnung 

1Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
können bis zu einem Betrag in Höhe von 30 vom Hun-
dert der für den Hilfebedürftigen maßgebenden Regel-
leistung mit Ansprüchen der Träger von Leistungen 
nach diesem Buch aufgerechnet werden, wenn es sich 
um Ansprüche auf Erstattung oder auf Schadenersatz 
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handelt, die der Hilfebedürftige durch vorsätzlich oder 
grob fahrlässig unrichtige oder unvollständige Angaben 
veranlasst hat. 2Der befristete Zuschlag nach § 24 kann 
zusätzlich in die Aufrechnung nach Satz 1 einbezogen 
werden. 3Die Aufrechnungsmöglichkeit ist auf drei Jahre 
beschränkt. 

§ 44  Veränderung von Ansprüchen 

Die Träger von Leistungen nach diesem Buch dürfen 
Ansprüche erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage 
des einzelnen Falles unbillig wäre. 

Abschnitt 2 
Einheitliche Entscheidung 

§ 44a  Feststellung von Erwerbsfähigkeit 
und Hilfebedürftigkeit 

(1) 1Die Agentur für Arbeit stellt fest, ob der Arbeitsu-
chende erwerbsfähig ist. 2Der Entscheidung können 
widersprechen: 

1 . kommunale Träger,  
2 . ein anderer Träger, der bei voller Erwerbsminde-

rung zuständig wäre oder 
3 . die Krankenkasse, die bei Erwerbsfähigkeit Leis-

tungen der Krankenversicherung zu erbringen hät-
te, 

Der Widerspruch ist zu begründen. 3Im Widerspruchsfall 
entscheidet die Agentur für Arbeit, nachdem sie eine 
gutachterliche Stellungnahme eingeholt hat. 4Die gutach-
terliche Stellungnahme erstellt der nach § 109a Absatz 
2 des Sechsten Buches zuständige Träger der Renten-
versicherung. 5Die Agentur für Arbeit ist bei der Ent-
scheidung über den Widerspruch an die gutachterliche 
Stellungnahme nach Satz 5 gebunden. 6Bis zu der Ent-
scheidung über den Widerspruch erbringen die Agentur 
für Arbeit und der kommunale Träger bei Vorliegen der 
übrigen Voraussetzungen Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende. 

(1a) 1Der Einholung einer gutachterlichen Stellungnahme 
nach Absatz 1 Satz 4 bedarf es nicht, wenn der zustän-
dige Träger der Rentenversicherung bereits nach 
§ 109a Absatz 2 Satz 2 des Sechsten Buches eine 
gutachterliche Stellungnahme abgegeben hat. 2Die 
Agentur für Arbeit ist an die gutachterliche Stellung-
nahme gebunden. 

(2) Die gutachterliche Stellungnahme des Rentenversi-
cherungsträgers zur Erwerbsfähigkeit ist für alle gesetz-
lichen Leistungsträger nach dem Zweiten, Dritten, Fünf-
t e n ,  S e c h s t e n  u n d  Z w ö l f t e n  B u c h  b i n d e n d ;  
§ 48 des Zehnten Buches bleibt unberührt. 

(3) 1Entscheidet die Agentur für Arbeit, dass ein An-
spruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nicht besteht, stehen ihr und dem kommunalen 
Träger Erstattungsansprüche nach § 103 des Zehnten 
Buches zu, wenn dem Hilfebedürftigen eine andere 
Sozialleistung zuerkannt wird. 2§ 103 Absatz 3 des 

Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, dass Zeitpunkt 
der Kenntnisnahme der Leistungsverpflichtung des 
Trägers der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der 
Jugendhilfe der Tag des Widerspruchs gegen die Fest-
stellung der Agentur für Arbeit ist. 

(4) 1Die Agentu r für Arbeit stellt fest, ob und in welchem 
Umfang die erwerbsfähige Person und die dem Haus -
halt angehörenden Personen hilfebedürftig sind. 2Sie ist 
dabei und bei den weiteren Entscheidungen nach die-
sem Buch an die Feststellung der Angemessenheit der 
Kosten für Unterkunft und Heizung durch den kommu-
nalen Träger gebunden. 3Die Agentur für Arbeit stellt 
fest, ob der erwerbsfähige Hilfebedürftige oder die dem 
Haushalt angehörenden Personen vom Bezug von 
Leistungen nach diesem Buch ausgeschlossen sind. 

(5) 1Der kommunale Träger stellt die Höhe der ange-
messenen Kosten für Unterkunft und Heizung fest. 2Er 
ist dabei und bei den weiteren Entscheidungen nach 
diesem Buch an die Feststellungen der Agentur für 
Arbeit nach Absatz 4 gebunden. Satz 2 gilt nicht, sofern 
der kommunale Träger zur vorläufigen Zahlungseinstel-
lung berechtigt ist und dies der Agentur für Arbeit vor 
dieser Entscheidung mitteilt. 

(6) 1Der kommunale Träger kann einer Feststellung der 
Agentur für Arbeit nach Absatz 4 Satz 1 oder 3 inner-
halb eines Monats schriftlich widersprechen, wenn er 
auf Grund der Feststellung höhere Leistungen für Un-
terkunft und Heizung zu erbringen hat. 2Der Widerspruch 
ist zu begründen; er befreit nicht von der Verpflichtung, 
die Leistungen entsprechend der Feststellung der Agen-
tur für Arbeit zu gewähren. 3Die Agentur für Arbeit über-
prüft ihre Feststellung und teilt dem kommunalen Träger 
innerhalb von zwei Wochen ihre endgültige Feststellung 
mit. 4Hält der kommunale Träger seinen Widerspruch 
aufrecht, sind die Träger bis zu einer anderen Entschei-
dung der Agentur für Arbeit oder einer gerichtlichen 
Entscheidung an die Feststellung der Agentur für Arbeit 
gebunden. 

§ 44b  Gemeinsame Einrichtung 

(1) 1Zur einheitlichen Durchführung der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende bilden die Träger im 
Gebiet jedes kommunalen Trägers nach § 6 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 eine gemeinsame Einrichtung. 2Die 
gemeinsame Einrichtung nimmt die Aufgaben der 
Träger nach diesem Buch wahr; die Trägerschaft nach 
§ 6 sowie nach den §§ 6a und 6b bleibt unberührt. 3Die 
gemeinsame Einrichtung ist befugt, Verwaltungsakte 
und Widerspruchsbescheide zu erlassen. 4Die 
Aufgaben werden von Beamten und Arbeitnehmern 
wahrgenommen, denen entsprechende Tätigkeiten 
zugewiesen worden sind. 

(2) 1Die Träger bestimmen den Standort sowie die 
nähere Ausgestaltung und Organisation der 
gemeinsamen Einrichtung durch Vereinbarung. Die 
Ausgestaltung und Organisation der gemeinsamen 
Einrichtung soll die Besonderheiten der beteiligten 
Träger, des regionalen Arbeitsmarktes und der regionalen 
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Wirtschaftsstruktur berücksichtigen. 2Die Träger können 
die Zusammenlegung mehrerer gemeinsamer 
Einrichtungen zu einer gemeinsamen Einrichtung 
vereinbaren. 

(3) 1Den Trägern obliegt die Verantwortung für die 
rechtmäßige und zweckmäßige Erbringung ihrer Leis 
tungen. 2Sie haben in ihrem Aufgabenbereich nach § 6 
Absatz 1 Nummer 1 oder 2 gegenüber der gemeinsa-
men Einrichtung ein Weisungsrecht; dies gilt nicht im 
Zuständigkeitsbereich der Trägerversammlung nach § 
44c. 3Die Träger sind berechtigt, von der gemeinsamen 
Einrichtung die Erteilung von Auskunft und Rechen-
schaftslegung über die Leistungserbringung zu fordern, 
die Wahrnehmung der Aufgaben in der gemeinsamen 
Einrichtung zu prüfen und die gemeinsame Einrichtung 
an ihre Auffassung zu binden. 4Vor Ausübung ihres Wei-
sungsrechts in Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeu-
tung befassen die Träger den Kooperationsausschuss 
nach § 18b. 5Der Kooperationsausschuss kann innerhalb 
von zwei Wochen nach Anrufung eine Empfehlung 
abgeben. 

(4) Die gemeinsame Einrichtung kann einzelne 
Aufgaben auch durch die Träger wahrnehmen 
lassen. 

(5) Die Bundesagentur stellt der gemeinsamen Einrich-
tung Angebote an Dienstleistungen zur Verfügung. 

(6) Die Träger teilen der gemeinsamen Einrichtung alle 
Tatsachen und Feststellungen mit, von denen sie 
Kenntnis erhalten und die für die Leistungen erforderlich 
sind. 

§ 44c  Trägerversammlung 

(1) 1Die gemeinsame Einrichtung hat eine Trägerver-
sammlung. 2In der Trägerversammlung sind Vertreter 
der Agentur für Arbeit und des kommunalen Trägers je 
zur Hälfte vertreten. 3In der Regel entsenden die Träger 
je drei Vertreter. 4Jeder Vertreter hat eine Stimme. 5Die 
Vertreter wählen einen Vorsitzenden. 6Kann in der Trä-
gerversammlung keine Einigung über die Person des 
Vorsitzenden erzielt werden, wird der Vorsitzende von 
den Vertretern der Agentur für Arbeit und des kommu-
nalen Trägers abwechselnd jeweils für zwei Jahre be-
stimmt; die erstmalige Bestimmung erfolgt durch die 
Vertreter der Agentur für Arbeit. 7Die Trägerversamm-
lung entscheidet durch Beschluss mit Stimmenmehrheit. 
8Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden; dies gilt nicht für Entscheidungen nach 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, 4 und 8. 9Die Beschlüsse 
sind vom Vorsitzenden schriftlich niederzulegen. 10Die 
Trägerversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(2) 1Die Trägerversammlung entscheidet über organisa-
torische, personalwirtschaftliche, personalrechtliche und 
personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten der 
gemeinsamen Einrichtung. 2Dies sind insbesondere 

1 . die Bestellung und Abberufung des Geschäftsfüh-
rers, 

2 . der Verwaltungsablauf und die Organisation, 

3 . die Änderung des Standorts der gemeinsamen 
Einrichtung, 

4 . die Entscheidungen nach § 6 Absatz 1 Satz 2 und 
§ 44b Absatz 4, ob einzelne Aufgaben durch die 
Träger oder durch Dritte wahrgenommen werden, 

5 . die Regelung der Ordnung in der Dienststelle und 
des Verhaltens der Beschäftigten, 

6 . die Arbeitsplatzgestaltung, 
7 . die Genehmigung von Dienstvereinbarungen mit 

der Personalvertretung, 
8 . die Aufstellung des Stellenplans und der Richtlinien 

zur Stellenbewirtschaftung, 
9 . die grundsätzlichen Regelungen der innerdienstli-

chen, sozialen und persönlichen Angelegenheiten 
der Beschäftigten. 

(3) Die Trägerversammlung nimmt in Streitfragen zwi-
schen Personalvertretung und Geschäftsführer die 
Aufgaben einer übergeordneten Dienststelle und obers -
ten Dienstbehörde nach den §§ 69 bis 72 des Bundes -
personalvertretungsgesetzes wahr. 

(4) 1Die Trägerversammlung berät zu gemeinsamen 
Betreuungsschlüsseln. 2Sie hat dabei die zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel zu berücksichtigen. 3Bei der 
Personalbedarfsermittlung sind im Regelfall folgende 
Anteilsverhältnisse zwischen eingesetztem Personal 
und Hilfebedürftigen nach diesem Buch zu berücksichti-
gen: 

1 . eins zu 75 bei der Gewährung der Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit von erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res, 

2 . eins zu 150 bei der Gewährung der Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit von erwerbsfähigen Hilfe -
bedürftigen, die das 25. Lebensjahr vollendet und 
die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht ha-
ben. 

(5) 1Die Trägerversammlung stellt einheitliche Grundsät-
ze der Qualifizierungsplanung und Personalentwicklung 
auf, die insbesondere der individuellen Entwicklung der 
Mitarbeiter dienen und ihnen unter Beachtung ihrer 
persönlichen Interessen und Fähigkeiten die zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben erforderliche Qualifikation 
vermitteln sollen. 2Die Trägerversammlung stimmt die 
Grundsätze der Personalentwicklung mit den Personal-
entwicklungskonzepten der Träger ab. 3Der Geschäfts -
führer berichtet der Trägerversammlung regelmäßig 
über den Stand der Umsetzung. 

(6) In der Trägerversammlung wird das örtliche Ar-
beitsmarkt- und Integrationsprogramm der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende unter Beachtung von Zielvor-
gaben der Träger abgestimmt. 
 
 

§ 44d  Geschäftsführer 

(1) 1Der Geschäftsführer führt hauptamtlich die 
Geschäfte der gemeinsamen Einrichtung, soweit durch 
Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist. 2Er vertritt 
die gemeinsame Einrichtung gerichtlich und 
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außergerichtlich. 3Er hat die von der Trägerversammlung 
in deren Aufgabenbereich beschlossenen Maßnahmen 
auszuführen und nimmt an deren Sitzungen beratend 
teil. 

(2) 1Der Geschäftsführer wird für fünf Jahre bestellt. 
2Für die Ausschreibung der zu besetzenden Stelle findet 
§ 4 der Bundeslaufbahnverordnung entsprechende 
Anwendung. 3Der Kooperationsausschuss hört die Träger 
der gemeinsamen Einrichtung an und unterbreitet 
einen Vorschlag. 4Können sich die Mitglieder des 
Kooperationsausschusses nicht auf einen Vorschlag 
verständigen oder kann in der Trägerversammlung trotz 
Vorschlags keine Einigung erzielt werden, wird der 
Geschäftsführer von der Agentur für Arbeit und dem 
kommunalen Träger abwechselnd jeweils für 
zweieinhalb Jahre bestimmt. 5Die erstmalige 
Bestimmung erfolgt durch die Agentur für Arbeit; 
abweichend davon erfolgt die erstmalige Bestimmung 
durch den kommunalen Träger, wenn die Agentur für 
Arbeit erstmalig den Vorsitzenden der Trä-
gerversammlung bestimmt hat. 6Der Geschäftsführer 
kann auf Beschluss der Trägerversammlung vorzeitig 
abberufen werden. 7Bis zur Bestellung eines neuen 
Geschäftsführers führt er die Geschäfte der gemeinsa-
men Einrichtung kommissarisch. 

(3) 1Der Geschäftsführer ist Beamter oder Arbeitnehmer 
eines Trägers und untersteht dessen Dienstaufsicht. 
2Soweit er Beamter oder Arbeitnehmer einer nach § 6 
Absatz 2 Satz 1 herangezogenen Gemeinde oder eines 
Gemeindeverbandes ist, untersteht er der Dienstauf-
sicht seines Dienstherren oder Arbeitgebers. 

(4) Der Geschäftsführer übt über die Beamten und Ar-
beitnehmer, denen in der gemeinsamen Einrichtung 
Tätigkeiten zugewiesen worden sind, die dienst-, perso-
nal und arbeitsrechtlichen Befugnisse der Bundesagen-
tur und des kommunalen Trägers und die Dienstvorge-
setzten- und Vorgesetztenfunktion, mit Ausnahme der 
Befugnisse zur Begründung und Beendigung der mit 
den Beamten und Arbeitnehmern bestehenden Rechts -
verhältnisse, aus. 

(5) Der Geschäftsführer ist Leiter der Dienststelle im 
personalvertretungsrechtlichen Sinn und Arbeitgeber im 
Sinne des Arbeitsschutzgesetzes. 

(6) Bei personalrechtlichen Entscheidungen, die in der 
Zuständigkeit der Träger liegen, hat der Geschäftsführer 
ein Anhörungs - und Vorschlagsrecht. 

(7) 1Bei der besoldungsrechtlichen Einstufung der 
Dienstposten der Geschäftsführer sind Höchstgrenzen 
einzuhalten. 2Die Besoldungsgruppe A 16 der Bundes -
besoldungsordnung A, in Ausnahmefällen die Besol-
dungsgruppe B 3 der Bundesbesoldungsordnung B, 
oder die entsprechende landesrechtliche Besoldungs -
gruppe darf nicht überschritten werden. 3Das Entgelt für 
Arbeitnehmer darf die für Beamte geltende Besoldung 
nicht übersteigen. 

 

 

§ 44e  Verfahren bei Meinungsverschiedenheit über 
die Weisungszuständigkeit 

(1) 1Zur Beilegung einer Meinungsverschiedenheit über 
die Zuständigkeit nach § 44b Absatz 3 und § 44c Ab-
satz 2 können die Träger oder die Trägerversammlung 
den Kooperationsausschuss anrufen. 2Stellt der Ge-
schäftsführer fest, dass sich Weisungen der Träger 
untereinander oder mit einer Weisung der Trägerver-
sammlung widersprechen, unterrichtet er unverzüglich 
die Träger, um diesen Gelegenheit zur Überprüfung der 
Zuständigkeit zum Erlass der Weisungen zu geben. 
3Besteht die Meinungsverschiedenheit danach fort, kann 
der Geschäftsführer den Kooperationsausschuss anru-
fen. 

(2) 1Der Kooperationsausschuss entscheidet nach Anhö-
rung der Träger und des Geschäftsführers durch Be-
schluss mit Stimmenmehrheit. 2Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 3Die Be-
schlüsse des Ausschusses sind vom Vorsitzenden 
schriftlich niederzulegen. 4Der Vorsitzende teilt den Trä-
gern, der Trägerversammlung sowie dem Geschäftsfüh-
rer die Bes chlüsse mit. 

(3) 1Die Entscheidung des Kooperationsausschusses 
bindet die Träger. 2Soweit nach anderen Vorschriften der 
Rechtsweg gegeben ist, wird er durch die Anrufung des 
Kooperationsausschusses nicht ausgeschlossen.  

§ 44f  Bewirtschaftung von Bundesmitteln 

(1) 1Die Bundesagentur überträgt der gemeinsamen 
Einrichtung die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 
des Bundes, die sie im Rahmen von § 46 bewirtschaf-
tet. 2Für die Übertragung und die Bewirtschaftung gelten 
die haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes . 

(2) 1Zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bundes 
bestellt der Geschäftsführer einen Beauftragten für den 
Haushalt. 2Der Geschäftsführer und die Trägerversamm-
lung haben den Beauftragten für den Haushalt an allen 
Maßnahmen von finanzieller Bedeutung zu beteiligen. 

(3) Die Bundesagentur hat die Übertragung der Bewirt-
schaftung zu widerrufen, wenn die gemeinsame Einrich-
tung bei der Bewirtschaftung wiederholt oder erheblich 
gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstoßen 
hat und durch die Bestellung eines anderen Beauftrag-
ten für den Haushalt keine Abhilfe zu erwarten ist. 

(4) 1Näheres zur Übertragung und Durchführung der 
Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln des Bundes kann 
zwischen der Bundesagentur und der gemeinsamen 
Einrichtung vereinbart werden. 2Der kommunale Träger 
kann die gemeinsame Einrichtung auch mit der Bewirt-
schaftung von kommunalen Haushaltsmitteln beauftra-
gen. 

(5) Auf Beschluss der Trägerversammlung kann die 
Befugnis nach Absatz 1 auf die Bundesagentur zurück 
übertragen werden. 
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§ 44g  Zuweisung von Tätigkeiten bei der gemein- 
samen Einrichtung 

(1) 1Beamten und Arbeitnehmern der Träger und der 
nach § 6 Absatz 2 Satz 1 herangezogenen Gemeinden 
und Gemeindeverbände, die bis zum 31. Dezember 
2010 in einer Arbeitsgemeinschaft nach § 44b in der bis 
zum ... geltenden Fassung Aufgaben nach diesem 
Buch durchgeführt haben, werden mit Wirkung zum 1. 
Januar 2011 Tätigkeiten bei der gemeinsamen Einrich-
tung, die die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft weiter 
führt, für die Dauer von fünf Jahren zugewiesen. 2Wenn 
keine Arbeitsgemeinschaften nach § 44b in der bis zum 
... geltenden Fassung eingerichtet waren, werden Be-
amten und Arbeitnehmern, die am 31. Dezember 2010 
die Aufgaben dieses Buches in Agenturen für Arbeit und 
Kommunen durchgeführt haben, mit Wirkung zum 1. 
Januar 2011 für die Dauer von fünf Jahren Tätigkeiten 
bei der gemeinsamen Einrichtung zugewiesen. 

(2) Spätere Zuweisungen erfolgen im Einzelfall mit 
Zustimmung des Geschäftsführers der gemeinsamen 
Einrichtung nach den tarif- und beamtenrechtlichen 
Regelungen. 

(3) Die Rechtsstellung der Beamten bleibt unberührt. 
Ihnen ist eine ihrem Amt entsprechende Tätigkeit zu 
übertragen. 

(4) 1Die mit der Bundesagentur, dem kommunalen Trä-
ger oder einer nach § 6 Absatz 2 Satz 1 herangezoge-
nen Gemeinde oder einem Gemeindeverband beste-
henden Arbeitsverhältnisse bleiben unberührt. 2Werden 
einem Arbeitnehmer auf Grund der Zuweisung Tätigkei-
ten übertragen, die einer niedrigeren Entgeltgruppe 
oder Tätigkeitsebene zuzuordnen sind, bestimmt sich 
die Eingruppierung nach der vorherigen Tätigkeit. 

(5) 1Die Zuweisung kann 

1 . aus dienstlichen Gründen mit einer Frist von drei 
Monaten, 

2 . auf Verlangen des Beamten oder Arbeitnehmers 
aus wichtigem Grund jederzeit 

beendet werden. 2Der Geschäftsführer kann der Beendi-
gung nach Nummer 2 aus zwingendem dienstlichem 
Grund widersprechen. 

§ 44h  Personalvertretung 

(1) 1In den gemeinsamen Einrichtungen wird eine Per-
sonalvertretung gebildet. 2Die Regelungen des Bundes -
personalvertretungsgesetzes gelten entsprechend. 

(2) Die Beamten und Arbeitnehmer in der gemeinsamen 
Einrichtung besitzen für den Zeitraum, für den ihnen 
Tätigkeiten in der gemeinsamen Einrichtung zugewie-
sen worden sind, ein aktives und passives Wahlrecht zu 
der Personalvertretung. 

(3) Der Personalvertretung der gemeinsamen Einrich-
tung stehen alle Rechte entsprechend den Regelungen 
des Bundespersonalvertretungsgesetzes zu, soweit der 
Trägerversammlung oder dem Geschäftsführer Ent-

scheidungsbefugnisse in personalrechtlichen, perso-
nalwirtschaftlichen, sozialen oder die Ordnung der 
Dienststelle betreffenden Angelegenheiten zustehen. 

(4) 1Zur Erörterung und Abstimmung gemeinsamer per-
sonalvertretungsrechtlich relevanter Angelegenheiten 
wird eine Arbeitsgruppe der Vorsitzenden der Personal-
vertretungen der gemeinsamen Einrichtungen einge-
richtet. 2Die Arbeitsgruppe hält bis  zu zwei Sitzungen im 
Jahr ab. 3Sie beschließt mit der Mehrheit der Stimmen 
ihrer Mitglieder eine Geschäftsordnung, die Regelungen 
über den Vorsitz, das Verfahren zur internen Willensbil-
dung und zur Beschlussfassung enthalten muss. 4Die 
Arbeitsgruppe kann Stellungnahmen zu Maßnahmen 
der Träger, die Einfluss auf die Arbeitsbedingungen 
aller Arbeitnehmer und Beamten in den gemeinsamen 
Einrichtungen haben können, an die zuständigen Träger 
abgeben. 

(5) Die Rechte der Personalvertretungen der abgeben-
den Dienstherren und Arbeitgeber bleiben unberührt, 
soweit die Entscheidungsbefugnisse bei den Trägern 
verbleiben. 

§ 44i  Schwerbehindertenvertretung; Jugend- 
und Auszubildendenvertretung 

Auf die Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und 
Auszubildendenvertretung ist § 44h entsprechend an-
zuwenden. 

§ 44j  Gleichstellungsbeauftragte 

1In der gemeinsamen Einrichtung wird eine Gleichstel-
lungsbeauftragte bestellt. 2Das Bundesgleichstellungs -
gesetz gilt entsprechend. 3Der Gleichstellungsbeauftrag-
ten stehen die Rechte entsprechend den Regelungen 
des Bundesgleichstellungsgesetzes zu, soweit die Trä-
gerversammlung und die Geschäftsführer entschei-
dungsbefugt sind. 

§ 44k  Stellenbewirtschaftung 

(1) Mit der Zuweisung von Tätigkeiten nach § 44g Ab-
satz 1 und 2 übertragen die Träger der gemeinsamen 
Einrichtung die entsprechenden Planstellen und Stellen 
sowie Ermächtigungen für die Beschäftigung von Ar-
beitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen zur Be-
wirtschaftung. 

(2) 1Der von der Trägerversammlung aufzustellende 
Stellenplan bedarf der Genehmigung der Träger. 2Bei 
Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplanes 
unterliegt die gemeinsame Einrichtung den Weisungen 
der Träger. 

§ 45  (aufgehoben) 
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Kapitel 5  
Finanzierung und Aufsicht 

§ 46  Finanzierung aus Bundesmitteln 

(1) 1Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten, 
soweit die Leistungen von der Bundesagentur erbracht 
werden. 2Der Bundesrechnungshof prüft die 
Leistungsgewährung. 3Dies gilt auch, soweit die 
Aufgaben von gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b 
wahrgenommen werden. 4Eine Pauschalierung von 
Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten ist 
zulässig. 5Die Mittel für die Erbringung von Eingliede-
rungsleistungen und Verwaltungskosten werden in 
einem Gesamtbudget veranschlagt. 

(2) 1Der Bund kann festlegen, nach welchen Maßstäben 
die Mittel nach Absatz 1 Satz 4 auf die Agenturen für 
Arbeit zu verteilen sind. 2Bei der Zuweisung wird die 
Zahl der erwerbsfähigen Bezieher von Leistungen zur 
Grundsicherung zugrunde gelegt. 3Bei der Zuweisung 
sind die Mittel für die Leistungen nach § 16e gesondert 
auszuweisen. 4Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates andere oder 
ergänzende Maßstäbe für die Verteilung der Mittel nach 
Absatz 1 Satz 4 festlegen. 

(3) 1Der Anteil des Bundes an den Gesamtverwal-
tungskosten der gemeinsamen Einrichtungen beträgt 
87,4 Prozent. 2Durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates kann das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium der Finanzen festlegen, nach welchen Maß-
stäben 

1 . kommunale Träger die Aufwendungen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende bei der Bundesagentur 
abrechnen, soweit sie Aufgaben nach § 6 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 wahrnehmen, 

2 . die Gesamtverwaltungskosten, die der Berechnung 
des Finanzierungsanteils nach Satz 1 zugrunde lie-
gen, zu bestimmen sind. 

(4) 1Die Bundesagentur leistet an den Bund einen 
Eingliederungsbeitrag in Höhe der Hälfte der jährlichen 
Aufwendungen für Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit und Verwaltungskosten nach Absatz 1 Satz 5 
und § 6b Abs. 2. 2Jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. 
August und 15. November leistet die Bundesagentur an 
den Bund Abschlagszahlungen in Höhe von einem 
Achtel des im Bundeshaushalt veranschlagten Betrags 
für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Verwal-
tungskosten nach Absatz 1 Satz 5 und § 6b Abs. 2. 
3Abweichend von Satz 2 kann das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen der Bundesagentur die 
Abschlagszahlungen bis zum letzten Bankarbeitstag 
des jeweiligen Jahres stunden, soweit dies zur Vermei-
dung von Liquiditätshilfen nach § 364 Absatz 1 des 

Dritten Buches erfo rderlich ist. 4Bis zum 30. Januar des 
Folgejahres sind die geleisteten Abschlagszahlungen 
den hälftigen tatsächlichen Aufwendungen des Bundes 
für Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten 
des Vorjahres gegenüberzustellen. 5Ein zu hoch gezahl-
ter Eingliederungsbeitrag ist mit der Zahlung zum 15. 
Februar des Folgejahres zu verrechnen, ein zu gering 
gezahlter Eingliederungsbeitrag ist mit der Zahlung zum 
15. Februar zusätzlich an den Bund abzuführen. 6Ist der 
Haushaltsplan des Bundes noch nicht in Kraft getreten, 
sind die Abschlagszahlungen nach Satz 2 auf der 
Grundlage des Haushaltsplans des Vorjahres zu be-
messen. 

(5) Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den 
Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 
1, um sicherzustellen, dass die Kommunen durch das 
Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt unter Berücksichtigung der sich aus ihm 
ergebenden Einsparungen der Länder um jährlich 2,5 
Milliarden Euro entlastet werden. 

(6) 1Der Bund trägt in den Jahren 2005 und 2006 
jeweils 29,1 vom Hundert der in Absatz 5 genannten 
Leistungen. 2Im Jahr 2007 trägt der Bund von den in 
Absatz 5 genannten Leistungen im Land Baden-
Württemberg 35,2 vom Hundert, im Land Rheinland-
Pfalz 41,2 vom Hundert und in den übrigen Ländern 
31,2 vom Hundert. 3Im Jahr 2008 betragen diese Sätze 
im Land Baden-Württemberg 32,6 vom Hundert, im 
Land Rheinland-Pfalz 38,6 vom Hundert und in den 
übrigen Ländern 28,6 vom Hundert. 4Im Jahr 2009 be-
tragen diese Sätze im Land Baden-Württemberg 29,4 
vom Hundert, im Land Rheinland-Pfalz 35,4 vom Hun-
dert und in den übrigen Ländern 25,4 vom Hundert. 

(7) 1Ab 2008 ergibt sich die in den Ländern jeweils 
geltende Höhe der Beteiligung des Bundes an den in 
Absatz 5 genannten Leistungen nach Maßgabe der 
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. 2Sie bestimmt 
sich nach der Formel 

BBt+1 = ? BG t, t-1 * 0,7 + BB t  

3Dabei sind: 

? BG t ,  t - 1  = (JD BG t / JD BG t- 1 – 1) * 100 

BBt+1 = Beteiligung des Bundes an den in Ab - 
satz 5 genannten Leistungen im Folgejahr 
in Prozent 

BBt = Beteiligung des Bundes an den in Ab- 
satz 5 genannten Leistungen im Jahr 
der Feststellung in Prozent 

JD BGt  =  jahresdurchschnittliche Anzahl der Be- 
darfsgemeinschaften von der Jahresmitte 
des Vorjahres bis zur Jahresmitte des 
Jahres der Feststellung 

JD BGt-1 = jahresdurchschnittliche Anzahl der Be-
darfsgemeinschaften von der Jahresmitte 
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des Vorvorjahres bis zur Jahresmitte des 
Vorjahres 

4Die jahresdurchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemein-
schaften wird auf der Grundlage der nach § 53 erstell-
ten Statistik ermittelt. 

(8) 1Die sich jeweils nach Absatz 7 ergebende Höhe der 
Beteiligung des Bundes wird jährlich durch Bundesgesetz 
festgelegt. 2Einer Neufestlegung der Beteiligung des 
Bundes bedarf es nicht, wenn die maßgebliche 
Veränderung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften nicht 
mehr als 0,5 vom Hundert beträgt; in diesem Fall gilt die 
zuletzt festgelegte Höhe der Beteiligung des Bundes 
weiter fort. 3Sofern nach Maßgabe der Entwicklung der 
Zahl der Bedarfsgemeinschaften ein negativer Beteili-
gungssatz festgelegt werden müsste, ist die Beteiligung 
auf 0 vom Hundert festzulegen. 4Die Höhe der Beteili-
gung des Bundes an den in Absatz 5 genannten Leis -
tungen beträgt höchstens 49 vom Hundert. 

(9) 1Der Anteil des Bundes an den in Absatz 5 genannten 
Leistungen wird den Ländern erstattet. 2Der Abruf der 
Erstattungen ist zur Monatsmitte und zum Monatsende 
zulässig. 3Soweit eine Bundesbeteiligung für Zahlungen 
geltend gemacht wird, die wegen des fristgerechten 
Eingangs beim Empfänger bereits am Ende eines 
Haushaltsjahres geleistet wurden, aber erst im folgenden 
Haushaltsjahr fällig werden, ist die für das folgende 
Haushaltsjahr geltende Bundesbeteiligung maßgeblich. 

§ 47  Aufsicht 

(1) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales führt 
die Rechts - und Fachaufsicht über die Bundesagentur, 
soweit dieser nach § 44b Absatz 3 ein Weisungsrecht 
gegenüber den gemeinsamen Einrichtungen zusteht. 
2Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann 
der Bundesagentur Weisungen erteilen und sie an seine 
Auffassung binden; es kann organisatorische Maßnah-
men zur Wahrung der Interessen des Bundes an der 
Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
treffen. 

(2) 1Die zuständigen Landesbehörden führen die Auf-
sicht über die kommunalen Träger, soweit diesen nach 
§ 44b Absatz 3 ein Weisungsrecht gegenüber den ge-
meinsamen Einrichtungen zusteht. 2Im Übrigen bleiben 
landesrechtliche Regelungen unberührt. 

(3) 1Im Aufgabenbereich der Trägerversammlung führt 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die 
Rechtsaufsicht über die gemeinsamen Einrichtungen im 
Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesbe-
hörde. 2Kann ein Einvernehmen nicht hergestellt werden, 
gibt der Kooperationsausschuss eine Empfehlung ab. 
3Von der Empfehlung kann das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales nur aus wichtigem Grund abwei-
chen. 4Im Übrigen ist der Kooperationsausschuss bei 
Aufsichtsmaßnahmen zu unterrichten. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun-
desrates die Wahrnehmung seiner Aufgaben nach den 

Absätzen 1 und 3 auf eine Bundesoberbehörde über-
tragen. 

(5) Die aufsichtführenden Stellen sind berechtigt, die 
Wahrnehmung der Aufgaben bei den gemeinsamen 
Einrichtungen zu prüfen. 

§ 48  Aufsicht über die zugelassenen 
kommunalen Träger 

(1) Die Aufsicht über die zugelassenen kommunalen 
Träger obliegt den zuständigen Landesbehörden. 

(2) 1Die Rechtsaufsicht über die obersten 
Landesbehörden übt die Bundesregierung, soweit die 
zugelassenen kommunalen Träger Aufgaben an Stelle 
der Bundesagentur erfüllen aus. 2Zu diesem Zweck kann 
die Bundesregierung allgemeine Verwaltungsvorschriften 
zu grundsätzlichen Rechtsfragen der Leistungserbringung 
erlassen. 3Die Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates kann die Ausübung der Rechtsaufsicht auf 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales übertra-
gen. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann 
allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Abrechnung 
der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende erlassen. 
 

§ 48a  Vergleich der Leistungsfähigkeit 

(1) Zur Feststellung und Förderung der Leistungsfähig-
keit der örtlichen Aufgabenwahrnehmung der Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende erstellt das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales auf der Grundla-
ge der Kennzahlen nach § 51b Absatz 3 Nummer 3 
Kennzahlenvergleiche und veröffentlicht die Ergebnisse 
vierteljährlich. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die für die Vergleiche erforderlichen 
Kennzahlen sowie das Verfahren zu deren Weiterent-
wicklung und die Form der Veröffentlichung der Ergeb-
nisse festzulegen. 

§ 48b  Zielvereinbarungen 

(1) 1Zur Erreichung der Ziele nach diesem Buch 
schließen 

1 . das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Fi-
nanzen mit der Bundesagentur, 

2 . die Bundesagentur und die kommunalen Träger mit 
den Geschäftsführern der gemeinsamen Einrich-
tungen, 

3 . das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit 
der zuständigen Landesbehörde sowie 

4 . die zuständige Landesbehörde mit den zugelasse-
nen kommunalen Trägern 

Vereinbarungen ab. 2Die Vereinbarungen nach Satz 1 
Nummer 2 bis 4 umfassen alle Leistungen dieses Bu-



 

   32 

 

ches. 3Die Beratungen über die Vereinbarung nach Satz 
1 Nummer 3 führen die Kooperationsausschüsse nach 
§ 18b. 4Im Bund-Länder-Ausschuss nach § 18c wird für 
die Vereinbarung nach Satz 1 Nummer 3 über einheitli-
che Grundlagen beraten. 

(2) Die Vereinbarungen werden nach Beschlussfassung 
des Bundestages über das jährliche Haushaltsgesetz 
abgeschlossen. 

(3) Die Vereinbarungen umfassen insbesondere die 
Ziele der Verringerung der Hilfebedürftigkeit, Verbesse-
rung der Integration in Erwerbstätigkeit und Vermeidung 
von langfristigem Leistungsbezug. 

(4) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 sollen sich an den Vereinbarungen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 orientieren. 

(5) Für den Abschluss der Vereinbarungen und die 
Nachhaltung der Zielerreichung sind die Daten nach 
§ 51b und die Kennzahlen nach § 48a Absatz 2 maß-
geblich. 

(6) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 können 

1 . erforderliche Genehmigungen oder Zustimmungen 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales er-
setzen, 

2 . die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln für 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sowie für 
Verwaltungskosten zulassen. 

§ 49  Innenrevision 

(1) 1Die Bundesagentur stellt durch organisatorische 
Maßnahmen sicher, dass in allen Dienststellen und 
gemeinsamen Einrichtungen durch eigenes, nicht der 
Dienststelle angehörendes Personal geprüft wird, ob 
von ihr Leistungen nach diesem Buch unter Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen nicht hätten erbracht 
werden dürfen oder zweckmäßiger oder wirtschaftlicher 
hätten eingesetzt werden können. 2Mit der Durchfüh-
rung der Prüfungen können Dritte beauftragt werden. 

(2) Das Prüfpersonal der Bundesagentur ist für die Zeit 
seiner Prüftätigkeit fachlich unmittelbar der Leitung der 

Dienststelle unterstellt, in der es beschäftigt ist. 

(3) Der Vorstand legt die Berichte nach Absatz 1 un-
verzüglich dem Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les vor. 
 

Kapitel 6  

Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung, 
datenschutzrechtliche Verantwortung 

§ 50  Datenübermittlung 

(1) Die Bundesagentur, die kommunalen Träger, die 
zugelassenen kommunalen Träger, gemeinsame Ein-
richtungen, die für die Bekämpfung von Leistungsmiss-
brauch und illegaler Beschäftigung zuständigen Stellen 
und mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauftragte 

Dritte sollen sich gegenseitig Sozialdaten übermitteln, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Buch oder dem Dritten Buch erforderlich ist. 

(2)  Die gemeinsame Einrichtung ist verantwortliche 
Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
Sozialdaten nach § 67 Absatz 9 des Zehnten Buches 
sowie Stelle im Sinne des § 35 Absatz 1 des Ersten 
Buches. 

(3)  1Die gemeinsame Einrichtung nutzt zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben durch die Bundesagentur zentral verwal-
tete Verfahren der Informationstechnik. Sie ist verpflich-
tet, auf einen auf dieser Grundlage erstellten gemein-
samen zentralen Datenbestand zuzugreifen. 2Verant-
wortliche Stelle für die zentral verwalteten Verfahren der 
Informationstechnik nach § 67 Absatz 9 des Zehnten 
Buches ist die Bundesagentur. 

(4)  1Die Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung von personenbezogenen Sozialdaten durch die 
gemeinsame Einrichtung richtet sich nach dem Daten-
schutzrecht des Bundes, soweit nicht in diesem Buch 
und im Zweiten Kapitel des Zehnten Buches vorrangige 
Regelungen getroffen sind. 2Der Anspruch auf Zugang 
zu amtlichen Informationen gegenüber der gemeinsa-
men Einrichtung richtet sich nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz des Bundes. 3Die Datenschutzkontrolle und 
die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über die 
Informationsfreiheit bei der gemeinsamen Einrichtung 
sowie für die zentralen Verfahren der Informationstech-
nik obliegen nach § 24 des Bundesdatenschutzgeset-
zes dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit. 

§ 51 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
Sozialdaten durch nichtöffentliche Stellen 

Die Träger der Leistungen nach diesem Buch dürfen 
abweichend von § 80 Abs. 5 des Zehnten Buches zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Buch einschließ-
lich der Erbringung von Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit und Bekämpfung von Leistungsmissbrauch 
nichtöffentliche Stellen mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von Sozialdaten beauftragen, auch soweit 
die Speicherung der Daten den gesamten Datenbe-
stand umfasst. 

§ 51a  Kundennummer 

1Jeder Person, die Leistungen nach diesem Gesetz 
bezieht, wird einmalig eine eindeutige, von der Bunde-
sagentur oder im Auftrag der Bundesagentur von den 
zugelassenen kommunalen Trägern vergebene Kun-
dennummer zugeteilt. 2Die Kundennummer ist vom 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende als Iden-
tifikationsmerkmal zu nutzen und dient ausschließlich 
diesem Zweck sowie den Zwecken nach § 51b Absatz 3 
3Soweit vorhanden, ist die schon beim Vorbezug von 
Leistungen nach dem Dritten Buch vergebene Kunden-
nummer der Bundesagentur zu verwenden. 4Die Kun-
dennummer bleibt der jeweiligen Person auch zugeord-
net, wenn sie den Träger wechselt. 5Bei erneuter Leis -
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tung nach längerer Zeit ohne Inanspruchnahme von 
Leistungen nach diesem Buch oder nach dem Dritten 
Buch wird eine neue Kundennummer vergeben. 6Diese 
Regelungen gelten entsprechend auch für Bedarfsge-
meinschaften. 7Bei der Übermittlung der Daten verwen- 
den die Träger eine eindeutige, von der Bundesagentur 
vergebene Trägernummer. 

§ 51b  Datenerhebung und -verarbeitung durch die 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

(1)  1Die zuständigen Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende erheben laufend die für die Durchfüh-
rung der Grundsicherung für Arbeitsuchende erforderli-
chen Daten. 2Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates die nach Satz 1 zu erhe-
benden Daten, die zur Nutzung für die in Absatz 3 ge-
nannten Zwecke erforderlich sind, einschließlich des 
Verfahrens zu deren Weiterentwicklung festzulegen. 

(2)  Die kommunalen Träger und die zugelassenen 
kommunalen Träger übermitteln der Bundesagentur die 
Daten nach Absatz 1 unter Angabe eines eindeutigen 
Identifikationsmerkmals, personenbezogene Datensätze 
unter Angabe der Kundennummer sowie der Nummer 
der Bedarfsgemeinschaft nach § 51a. 

(3)  Die nach Absatz 1 und 2 erhobenen und an die 
Bundesagentur übermittelten Daten dürfen nur – unbe-
schadet auf sonstiger gesetzlicher Grundlagen beste-
hender Mitteilungspflichten – für folgende Zwecke ver-
arbeitet und genutzt werden: 

1 . die zukünftige Gewährung von Leistungen nach 
diesem und dem Dritten Buch an die von den Er-
hebungen betroffenen Personen, 

2 . Überprüfungen der Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende auf korrekte und wirtschaftliche 
Leistungserbringung, 

3 . die Erstellung von Statistiken, Kennzahlen für die 
Zwecke nach § 48a Absatz 2 und § 48b Absatz 5, 
Eingliederungsbilanzen und Controllingberichten 
durch die Bundesagentur, der laufenden Berichter-
stattung und der Wirkungsforschung nach den §§ 
53 bis 55, 

4 . die Durchführung des automatisierten Datenab- 
gleichs nach § 52, 

5 . die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch. 

(4) 
1Die Bundesagentur regelt im Benehmen mit den 

kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene den 
genauen Umfang der nach den Absätzen 1 und 2 zu 
übermittelnden Informationen, einschließlich einer In-
venturmeldung, sowie die Fristen für deren Übermitt-
lung. 2Sie regelt ebenso die zu verwendenden Systema-
tiken, die Art der Übermittlung der Datensätze ein-
schließlich der Datenformate sowie Aufbau, Vergabe, 
Verwendung und Löschungsfristen von Kunden- und 
Bedarfsgemeinschaftsnummern nach § 51a. 

§ 51c  (aufgehoben) 

§ 52  Automatisierter Datenabgleich 

(1) Die Bundesagentur und die zugelassenen kommunalen 
Träger überprüfen Personen, die Leistungen nach 
diesem Buch beziehen, zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli 
und 1. Oktober im Wege des automatisierten 
Datenabgleichs daraufhin, 

1. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume 
von ihnen Leistungen der Träger der gesetzlichen 
Unfall- oder Rentenversicherung bezogen werden 
oder wurden, 

2. ob und in welchem Umfang Zeiten des Leistungs-
bezuges nach diesem Buch mit Zeiten einer Versi-
cherungspflicht oder Zeiten einer geringfügigen Be-
schäftigung zusammentreffen, 

3. ob und welche Daten nach § 45d Abs. 1 und 45e 
des Einkommensteuergesetzes an das Bundes -
zentralamt für Steuern übermittelt worden sind, 

4. ob und in welcher Höhe ein Kapital nach § 12 Abs. 
2 Nr. 2 nicht mehr dem Zweck einer geförderten 
zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a 
oder des Abschnitts XI des Einkommensteuerge-
setzes dient, 

5. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume 
von ihnen Leistungen der Träger der Sozialhilfe be-
zogen werden oder wurden, 

6. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume 
von ihnen Leistungen der Bundesagentur als Trä-
ger der Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch 
bezogen werden oder wurden, 

7. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume 
von ihnen Leistungen anderer Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende bezogen werden oder 
wurden. 

(2) Zur Durchführung des automatisierten 
Datenabgleichs dürfen die Träger der Leistungen nach 
diesem Buch die folgenden Daten einer Person, die 
Leistungen nach diesem Buch bezieht, an die in Absatz 
1 genannten Stellen übermitteln: 

1 . Name und Vorname, 
2 . Geburtsdatum und -ort, 
3 . Anschr i f t ,  
4 . Versicherungsnummer. 

(2a) 1Die Datenstelle der Rentenversicherungsträger 
darf als Vermittlungsstelle die nach den Absätzen 1 und 
2 übermittelten Daten speichern und nutzen, soweit dies 
für die Datenabgleiche nach den Absätzen 1 und 2 
erforderlich ist. 2Sie darf die Daten der Stammsatzdatei 
(§ 150 des Sechsten Buches) und der bei ihr für die 
Prüfung bei den Arbeitgebern geführten Datei (§ 28p 
Abs. 8 Satz 2 des Vierten Buches) nutzen, soweit die 
Daten für die Datenabgleiche erforderlich sind. 3Die 
nach Satz 1 bei der Datenstelle der Rentenversiche-
rungsträger gespeicherten Daten sind unverzüglich 
nach Abschluss des Datenabgleichs zu löschen. 

(3) 1Die den in Absatz 1 genannten Stellen überlasse-
nen Daten und Datenträger sind nach Durchführung des 
Abgleichs unverzüglich zurückzugeben, zu löschen oder 
zu vernichten. 2Die Träger der Leistungen nach diesem 
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Buch dürfen die ihnen übermittelten Daten nur zur 
Überprüfung nach Absatz 1 nutzen. 3Die übermittelten 
Daten der Personen, bei denen die Überprüfung zu 
keinen abweichenden Feststellungen führt, sind unver-
züglich zu löschen. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über 
das Verfahren des automatisierten Datenabgleichs und 
die Kosten des Verfahrens zu regeln; dabei ist 
vorzusehen, dass die Zuleitung an die Auskunftsstellen 
durch eine zentrale Vermittlungsstelle (Kopfstelle) zu 
erfolgen hat, deren Zuständigkeitsbereich zumindest 
das Gebiet eines Bundeslandes umfasst. 

§ 52a  Überprüfung von Daten 

(1) Die Agentur für Arbeit darf bei Personen, die Leis -
tungen nach diesem Buch beantragt haben, beziehen 
oder bezogen haben, Auskunft einholen 

1. über die in § 39 Abs. 1 Nr. 5 und 11 des Straßen-
verkehrsgesetzes angeführten Daten über ein 
Fahrzeug, für das die Person als Halter eingetragen 
ist, bei dem Zentralen Fahrzeugregister; 

2. aus dem Melderegister nach § 21 des Melderechts-
rahmengesetzes und dem Ausländerzentralregister 

soweit dies zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch 
erforderlich ist. 

(2) 
1Die Agentur für Arbeit darf Daten von Personen, die 

Leistungen nach diesem Buch beantragt haben, 
beziehen oder bezogen haben und die Wohngeld bean-
tragt haben, beziehen oder bezogen haben, an die nach 
dem Wohngeldgesetz zuständige Behörde übermitteln, 
soweit dies zur Feststellung der Voraussetzungen des 
Ausschlusses vom Wohngeld (§§ 7 und 8 Abs. 1 des 
Wohngeldgesetzes) erforderlich ist. 2Die Übermittlung 
der in § 52 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten Daten ist zu-
lässig. 3Die in Absatz 1 genannten Behörden führen die 
Überprüfung durch und teilen das Ergebnis der Über-
prüfungen der Agentur für Arbeit unverzüglich mit. 4Die 
in Absatz 1 und Satz 1 genannten Behörden haben die 
ihnen übermittelten Daten nach Abschluss der Überprü-
fung unverzüglich zu löschen. 
 

Kapitel 7  
Statistik und Forschung 

§ 53  Statistik und Übermittlung statistischer Daten 

(1) 1Die Bundesagentur erstellt aus den bei der 
Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
von ihr nach § 51b erhaltenen und den ihr von den 
kommunalen Trägern und den zugelassenen kommuna-
len Trägern nach § 51b übermittelten Daten Statistiken. 
2Sie übernimmt die laufende Berichterstattung und 
bezieht die Leistungen nach diesem Buch in die Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung ein. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
kann Art und Umfang sowie Tatbestände und Merkmale 
der Statistiken und der Berichterstattung näher bestim -
men. 

(3) 1Die Bundesagentur legt die Statistiken nach Ab-
satz 1 dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
vor und veröffentlicht sie in geeigneter Form. 2Sie ge-
währleistet, dass auch kurzfristigem Informationsbedarf 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ent-
sprochen werden kann. 

(4) Die Bundesagentur stellt den statistischen Stellen 
der Kreise und kreisfreien Städte die für Zwecke der 
Planungsunterstützung und für die Sozialberichterstat-
tung erforderlichen Daten und Tabellen der Arbeits-
markt- und Grundsicherungsstatistik zur Verfügung. 

(5) 1Die Bundesagentur kann dem Statistischen Bun-
desamt und den statistischen Ämtern der Länder für 
Zwecke der Planungsunterstützung und für die Sozial-
berichterstattung für ihren Zuständigkeitsbereich Daten 
und Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grundsicherungs -
statistik zur Verfügung stellen. 2Sie ist berechtigt, dem 
Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern 
der Länder für ergänzende Auswertungen anonymisierte 
und pseudonymisierte Einzeldaten zu übermitteln. 3Bei 
der Übermittlung von pseudonymisierten Einzeldaten 
sind die Namen durch jeweils neu zu generierende 
Pseudonyme zu ersetzen. 4Nicht pseudonymisierte 
Anschriften dürfen nur zum Zwecke der Zuordnung zu 
statistischen Blöcken übermittelt werden. 

(6) 1Die Bundesagentur ist berechtigt, für ausschließlich 
statistische Zwecke den zur Durchführung statistischer 
Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände für ihren Zuständigkeitsbereich 
Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- und Grundsiche-
r u n g s s t a t i s t i k  s o w i e  a n o n y m i s i e r t e  u n d  
pseudonymisierte Einzeldaten zu übermitteln, soweit die 
Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 Satz 2 des Bundes-
statistikgesetzes gegeben sind. 2Bei der Übermittlung 
von pseudonymisierten Einzeldaten sind die Namen 
durch jeweils neu zu generierende Pseudonyme zu 
ersetzen. 3Dabei dürfen nur Angaben zu kleinräumigen 
Gebietseinheiten, nicht aber die genauen Anschriften 
übermittelt werden. 

(7) 1Die §§ 280 und 281 des Dritten Buches gelten 
entsprechend. 2§ 282a des Dritten Buches gilt mit der 
Maßgabe, dass Daten und Tabellen der Arbeitsmarkt- 
und Grundsicherungsstatistik auch den zur Durchfüh-
rung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der 
Kreise und kreisfreien Städte sowie der Gemeinden und 
Gemeindeverbänden übermittelt werden dürfen, soweit 
die Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 Satz 2 des Bun-
desstatistikgesetzes gegeben sind. 

§ 53a  Arbeitslose 

(1) Arbeitslose im Sinne dieses Gesetzes sind erwerbs- 
fähige Hilfebedürftige, die die Voraussetzungen des 
§ 16 des Dritten Buches in sinngemäßer Anwendung 
erfüllen. 

(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nach Vollendung 
des 58. Lebensjahres mindestens für die Dauer von 
zwölf Monaten Leistungen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende bezogen haben, ohne dass ihnen eine 
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sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten 
worden ist, gelten nach Ablauf dieses Zeitraums für die 
Dauer des jeweiligen Leistungsbezugs nicht als arbeits - 
los. 

§ 54  Eingliederungsbilanz 

1Jede Agentur für Arbeit erstellt für die Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit eine Eingliederungsbilanz. 2§ 11 
des Dritten Buches gilt entsprechend. 3Soweit einzelne 
Maßnahmen nicht unmittelbar zur Eingliederung in 
Arbeit führen, sind von der Bundesagentur andere Indi-
katoren zu entwickeln, die den Integrationsfortschritt der 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in geeigneter Weise 
abbilden. 

§ 55  Wirkungsforschung 

(1) 1Die Wirkungen der Leistungen zur Eingliederung 
und der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
sind regelmäßig und zeitnah zu untersuchen und in die 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nach § 282 des 
Dritten Buches einzubeziehen. 2Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und die Bundesagentur können 
in Vereinbarungen Einzelheiten der Wirkungsforschung 
festlegen. 3Soweit zweckmäßig, können Dritte mit der 
Wirkungsforschung beauftragt werden. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
untersucht vergleichend die Wirkung der örtlichen Auf-
gabenwahrnehmung durch die Träger der Grundsiche-
rung. 

Kapitel 8  
Mitwirkungspflichten 

§ 56  Anzeige- und Bescheinigungspflicht 
bei Arbeitsunfähigkeit 

(1) 1Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts beantragt haben oder 
beziehen, sind verpflichtet, der Agentur für Arbeit 

1. eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit und deren 
voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen 
und 

2. spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages 
nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche 
Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und de-
ren voraussichtliche Dauer vorzulegen. 

2Die Agentur für Arbeit ist berechtigt, die Vorlage der 
ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. 3Dauert 
die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung 
angegeben, so ist der Agentur für Arbeit eine neue 
ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 4Die Bescheini-
gungen müssen einen Vermerk des behandelnden 
Arztes darüber enthalten, dass dem Träger der Kran-
kenversicherung unverzüglich eine Bescheinigung über 
die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund 
und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
übersandt wird. 5Zweifelt die Agentur für Arbeit an der 
Arbeitsunfähigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 
so gilt § 275 Abs. 1 Nr. 3b und Abs. 1a des Fünften 
Buches entsprechend. 

(2) Die Bundesagentur erstattet den Krankenkassen 
die Kosten für die Begutachtung durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenversicherung nach Absatz 1 
Satz 5. Die Bundesagentur und der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen vereinbaren das Nähere über 
das Verfahren und die Höhe der Kostenerstattung; der 
Medizinische Dienst des Spitzenverbands Bund der 
Krankenkassen ist zu beteiligen. In der Vereinbarung 
kann auch eine pauschale Abgeltung der Kosten gere-
gelt werden. 

§ 57  Auskunftspflicht von Arbeitgebern 

1Arbeitgeber haben der Agentur für Arbeit auf deren 
Verlangen Auskunft über solche Tatsachen zu geben, 
die für die Entscheidung über einen Anspruch auf Leis -
tungen nach diesem Buch erheblich sein können; die 
Agentur für Arbeit kann hierfür die Benutzung eines 
Vordrucks verlangen. 2Die Auskunftspflicht erstreckt 
sich auch auf Angaben über das Ende und den Grund 
für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. 

§ 58  Einkommensbescheinigung 

(1)1Wer jemanden, der laufende Geldleistungen nach 
diesem Buch beantragt hat oder bezieht, gegen Ar-
beitsentgelt beschäftigt, ist verpflichtet, diesem unver-
züglich Art und Dauer dieser Erwerbstätigkeit sowie die 
Höhe des Arbeitsentgelts oder der Vergütung für die 
Zeiten zu bescheinigen, für die diese Leistung beantragt 
worden ist oder bezogen wird. 2Dabei ist der von der 
Agentur für Arbeit vorgesehene Vordruck zu benutzen. 
3Die Bescheinigung ist demjenigen, der die Leistung 
beantragt hat oder bezieht, unverzüglich auszuhändi-
gen. 

(2) Wer eine laufende Geldleistung nach diesem Buch 
beantragt hat oder bezieht und gegen Arbeitsentgelt 
beschäftigt wird, ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den 
für die Bescheinigung des Arbeitsentgelts vorgeschrie-
benen Vordruck unverzüglich vorzulegen. 

§ 59  Meldepflicht 

Die Vorschriften über die allgemeine Meldepflicht, § 309 
des Dritten Buches, und über die Meldepflicht bei 
Wechsel der Zuständigkeit, § 310 des Dritten Buches, 
sind entsprechend anzuwenden. 

§ 60  Auskunftspflicht und Mitwirkungspflicht 
Dritter 

(1) Wer jemandem, der Leistungen nach diesem Buch 
beantragt hat oder bezieht, Leistungen erbringt, die 
geeignet sind, diese Leistungen nach diesem Buch 
auszuschließen oder zu mindern, hat der Agentur für 
Arbeit auf Verlangen hierüber Auskunft zu erteilen, 
soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach diesem 
Buch erforderlich ist. 

(2) 1Wer jemandem, der eine Leistung nach diesem 
Buch beantragt hat oder bezieht, zu Leistungen ver-
pflichtet ist, die geeignet sind, Leistungen nach diesem 
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Buch auszuschließen oder zu mindern, oder wer für ihn 
Guthaben führt oder Vermögensgegenstände verwahrt, 
hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber sowie 
über damit im Zusammenhang stehendes Einkommen 
oder Vermögen Auskunft zu erteilen, soweit es zur 
Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch erfor-
derlich ist. 2§ 21 Abs. 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt 
entsprechend. 3Für die Feststellung einer Unterhalts- 
verpflichtung ist § 1605 Abs. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs anzuwenden. 

(3) Wer jemanden, der 

1. Leistungen nach diesem Buch beantragt hat oder 
bezieht oder dessen Partner oder 

2. nach Absatz 2 zur Auskunft verpflichtet ist, 

beschäftigt, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen 
über die Beschäftigung, insbesondere über das Arbeits -
entgelt, Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durchfüh-
rung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist. 

(4) Sind Einkommen oder Vermögen des Partners zu 
berücks ichtigen, haben 
1 . dieser Partner, 
2 . Dritte, die für diesen Partner Guthaben führen oder 

Vermögensgegenstände verwahren, 

der Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber Auskunft 
zu erteilen, soweit es zur Durchführung der Aufgaben 
nach diesem Buch erforderlich is t. § 21 Abs. 3 Satz 4 
des Zehnten Buches gilt entsprechend. 

(5) Wer jemanden, der Leistungen nach diesem Buch 
beantragt hat, bezieht oder bezogen hat, beschäftigt, 
hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen Einsicht in 
Geschäftsbücher, Geschäftsunterlagen und Belege 
sowie in Listen, Entgeltverzeichnisse und Entgeltbelege 
für Heimarbeiter zu gewähren, soweit es zur Durchfüh-
rung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist. 

§ 61  Auskunftspflichten bei Leistungen 
zur Eingliederung in Arbeit 

(1) 1Träger, die eine Leistung zur Eingliederung in Arbeit 
erbracht haben oder erbringen, haben der Agentur für 
Arbeit unverzüglich Auskünfte über Tatsachen zu ertei-
len, die Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit 
Leistungen zu Recht erbracht worden sind oder werden. 
2Sie haben Änderungen, die für die Leistungen erheb-
lich sind, unverzüglich der Agentur für Arbeit mitzutei-
len. 

(2) 1Die Teilnehmer an Maßnahmen zur Eingliederung 
sind verpflichtet, 

1. der Agentur für Arbeit auf Verlangen Auskunft über 
den Eingliederungserfolg der Maßnahme sowie alle 
weiteren Auskünfte zu erteilen, die zur Qualitäts-
prüfung benötigt werden, und 

2. eine Beurteilung ihrer Leistung und ihres Verhal-
tens durch den Maßnahmeträger zuzulassen. 

2Die Maßnahmeträger sind verpflichtet, ihre Beurteilun-
gen des Teilnehmers unverzüglich der Agentur für Ar-

beit zu übermitteln. 

 

§ 62  Schadenersatz 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. eine Einkommensbescheinigung nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig ausfüllt, 

2. eine Auskunft nach § 57 oder § 60 nicht, nicht rich-
tig oder nicht vollständig erteilt, 

ist zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. 

Kapitel 9  
Bußgeldvorschriften 

§ 63  Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 

1. entgegen § 57 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

2. entgegen § 58 Abs. 1 Satz 1 oder 3 Art oder Dauer 
der Erwerbstätigkeit oder die Höhe des Arbeitsent-
gelts oder der Vergütung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt oder 
eine Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig 
aushändigt, 

3. entgegen § 58 Abs. 2 einen Vordruck nicht oder 
nicht rechtzeitig vorlegt, 

4. entgegen § 60 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4 Satz 
1 oder als privater Träger entgegen § 61 Abs. 1 
Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

5. entgegen § 60 Abs. 5 Einsicht nicht oder nicht 
rechtzeitig gewährt oder 

6. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Bu-
ches eine Änderung in den Verhältnissen, die für 
einen Anspruch auf eine laufende Leistung erheb-
lich ist, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig mitteilt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nr. 6 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend 
Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 
zweitausend Euro geahndet werden. 

Kapitel 10 
Bekämpfung von Leistungsmissbrauch 

§ 64  Zuständigkeit 

(1) Für die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch gilt 
§ 319 des Dritten Buches entsprechend. 

(2) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sind in den Fällen 

1 . des § 63 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 die gemeinsame 
Einrichtung oder der nach § 6a zugelassene kom-
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munale Träger, 
2 . des § 63 Absatz 1 Nummer 6  

a) die gemeinsame Einrichtung oder der nach 
§ 6a zugelassene kommunale Träger sowie 

b) die Behörden der Zollverwaltung jeweils für 
ihren Geschäftsbereich. 

(3) 1Soweit die gemeinsame Einrichtung Verwaltungs-
behörde nach Absatz 2 ist, fließen die Geldbußen in die 
Bundeskasse. § 66 des Zehnten Buches gilt entspre-
chend. 2Die Bundeskasse trägt abweichend von § 105 
Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten die 
notwendigen Auslagen. 3Sie ist auch ersatzpflichtig im 
Sinne des § 110 Absatz 4 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten. 

Kapitel 11 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 65  Allgemeine Übergangsvorschriften 

(1) 1Die Träger von Leistungen nach diesem Buch 
sollen ab 1. Oktober 2004 bei erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen, die Arbeitslosenhilfe, Eingliederungshilfe für 
Spätaussiedler oder Sozialhilfe beziehen, und den mit 
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen 
die für die Erbringung von Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach diesem Buch ab 1. Januar 
2005 erforderlichen Angaben erheben. 2Sie können die 
Angaben nach Satz 1 bereits ab 1. August 2004 erhe-
ben. 3§ 60 des Ersten Buches gilt entsprechend. 

(2) Die Bundesagentur qualifiziert Mitarbeiter für die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Buch. 

(3) § 40 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend, wenn neben 
der Leistung nach § 19 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 sowie § 
28 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz geleistet wur-
de. 

(4) 1Abweichend von § 2 haben auch erwerbsfähige 
Hilfebedürftige Anspruch auf Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes, die das 58. Lebensjahr vollen-
det haben und die Regelvoraussetzungen des An-
spruchs auf Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts allein deshalb nicht erfüllen, weil sie nicht ar-
beitsbereit sind und nicht alle Möglichkeiten nutzen und 
nutzen wollen, ihre Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme 
einer Arbeit zu beenden. 2Vom 1. Januar 2008 an gilt 
Satz 1 nur noch, wenn der Anspruch vor dem 1. Januar 
2008 entstanden ist und der erwerbsfähige Hilfebedürf-
tige vor diesem Tag das 58. Lebensjahr vollendet hat. 
3§ 428 des Dritten Buches gilt entsprechend. 4Satz 1 gilt 
entsprechend für erwerbsfähige Personen, die bereits 
vor dem 1. Januar 2008 unter den Voraussetzungen 
des § 428 Abs. 1 des Dritten Buches Arbeitslosengeld 
bezogen haben und erstmals nach dem 31. Dezember 
2007 hilfebedürftig werden. 

(5)§ 12 Abs. 2 Nr. 1 gilt mit der Maßgabe, dass für die in 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 der Arbeitslosenhilfe-Verordnung vom 
13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3734) in der Fassung 
vom 31. Dezember 2004 genannten Personen an die 
Stelle des Grundfreibetrags in Höhe von 150 Euro je 

vollendetem Lebensjahr ein Freibetrag von 520 Euro, 
an die Stelle des Höchstfreibetrags in Höhe von jeweils 
9750 Euro ein Höchstfreibetrag in Höhe von 33 800 
Euro tritt. 

(6) § 15 Abs. 1 Satz 2 gilt bis zum 31. Dezember 2006 
mit der Maßgabe, dass die Eingliederungsvereinbarung 
für bis zu zwölf Monate geschlossen werden soll. 

§ 65a  (aufgehoben) 

§ 65b  (aufgehoben) 

§ 65c  (aufgehoben) 

§ 65d  Übermittlung von Daten 

(1) Der Träger der Sozialhilfe und die Agentur für Arbeit 
machen dem zuständigen Leistungsträger auf Verlan-
gen die bei ihnen vorhandenen Unterlagen über die 
Gewährung von Leistungen für Personen, die Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitsuchende beantragt 
haben oder beziehen, zugänglich, soweit deren Kennt-
nis im Einzelfall für die Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Buch erforderlich ist. 

(2) Die Bundesagentur erstattet den Trägern der Sozi-
alhilfe die Sachkosten, die ihnen durch das Zugäng-
lichmachen von Unterlagen entstehen; eine Pauschalie-
rung ist zulässig. 
 

§ 65e  Übergangsregelung zur Aufrechnung 

1Der zuständige Träger der Leistungen nach diesem 
Buch kann mit Zustimmung des Trägers der Sozialhilfe 
dessen Ansprüche gegen den Hilfebedürftigen mit Geld-
leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 
den Vorraussetzungen des § 43 Satz 1 aufrechnen. 
2Die Aufrechnung wegen eines Anspruchs nach Satz 1 
ist auf die ersten zwei Jahre der Leistungserbringung 
nach diesem Buch beschränkt. 

§ 66  Rechtsänderungen bei 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

(1) Wird dieses Gesetzbuch geändert, so sind, soweit 
nichts Abweichendes bestimmt ist, auf Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit bis zum Ende der Leistungen 
oder der Maßnahme die Vorschriften in der vor dem 
Tag des Inkrafttretens der Änderung geltenden Fassung 
weiter anzuwenden, wenn vor diesem Tag 

1 . der Anspruch entstanden ist, 
2 . die Leistung zuerkannt worden ist oder 
3 . die Maßnahme begonnen hat, wenn die Leistung 

bis zum Beginn der Maßnahme beantragt 
worden ist. 

(2) Ist eine Leistung nur für einen begrenzten Zeitraum 
zuerkannt worden, richtet sich eine Verlängerung nach 
den zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Verlänge-
rung geltenden Vorschriften. 
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§ 67  Freibetragsneuregelungsgesetz 

Die §§ 11 und 30 in der bis zum 30. September 2005 
geltenden Fassung sind weiterhin anzuwenden für Be-
willigungszeiträume (§ 41 Abs. 1 Satz 4), die vor dem 1. 
Oktober 2005 beginnen, längstens jedoch bis zur Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit. 

§ 68  Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

(1) Die §§ 7. 9, 11 und 20 Abs. 1, 3 und 4 in der bis zum 
30. Juni 2006 geltenden Fassung sind weiterhin anzu-
wenden für Bewilligungszeiträume (§ 41 Abs. 1 Satz 4), 
die vor dem 1. Juli 2006 beginnen. 

(2)  § 22 Abs. 2a Satz 1 gilt nicht für Personen, die am 
17. Februar 2006 nicht mehr zum Haushalt der Eltern 
oder eines Elternteils gehören. 

§ 69  Gesetz zur Fortentwicklung der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 

(1) § 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 in der bis zum 31. Juli 2006 
geltenden Fassung ist weiterhin anzuwenden für Bewil-
ligungszeiträume, die vor dem 1. August 2006 begin-
nen. 

(2) § 31 Abs. 3 Satz 1 und 2 gilt mit der Maßgabe, dass 
Pflichtverletzungen vor dem 1. Januar 2007 keine Be-
rücksichtigung finden. 

§ 70  Übergangsregelung zum Gesetz zur Umset- 
zung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien 

der Europäischen Union 

1Für Ausländer, die einen Aufenthaltstitel nach § 104a 
Abs. 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes erhalten, am 
1. März 2007 leistungsberechtigt nach § 1 Abs. 1 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes waren und Sachleis -
tungen erhalten haben, kann durch Landesgesetz be-
stimmt werden, dass sie weiterhin Sachleistungen ent-
sprechend den Vorschriften des Asylbewerberleis -
tungsgesetzes vom Land erhalten. 2Insoweit erhalten 
diese Personen keine Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach diesem Buch. 
 

§ 71  Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch – Perspektiven für Lang- 
zeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemm- 

nissen – JobPerspektive 

(1) § 16e ist bis zum 31. März 2008 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass als Arbeitgeber nur Träger im Sinne 
des § 21 des Dritten Buches und nur Arbeiten im Sinne 
des § 260 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Dritten Buches geför-
dert werden können. 

(2) § 16e Abs. 1 Nr. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der 
Zeitraum von sechs Monaten nach dem 30. September 
2007 liegt. In besonders begründeten Einzelfällen kann 
der Zeitraum von sechs Monaten auch vor dem 1. Ok-
tober 2007 liegen. 

§ 72  Siebtes Gesetz zur Änderung des Dritten Bu- 
ches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

1Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 1 ist an erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige geleistetes Arbeitslosengeld nicht als 
Einkommen zu berücksichtigen, soweit es aufgrund des 
§ 434r des Dritten Buches für einen Zeitraum geleistet 
wird, in dem sie und die mit ihnen in Bedarfsgemein-
schaft lebenden Personen Leistungen nach diesem 
Buch ohne Berücksichtigung des Arbeitslosengeldes 
erhalten haben. 2Satz 1 gilt entsprechend für erwerbs -
fähige Hilfebedürftige, denen aufgrund § 434r des Drit-
ten Buches ein Gründungszuschuss nach § 57 des 
Dritten Buches oder Leistungen der Entgeltsicherung für 
Ältere nach § 421j des Dritten Buches geleistet wird.  

§ 73  Gesetz zur Neuausrichtung 
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 

§ 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 in der bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden Fassung ist weiterhin anzuwenden für 
Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. Januar 2009 
beginnen. 

§ 74  Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und 
Stabilität in Deutschland 

Abweichend von § 28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 beträgt 
die Regelleistung ab Beginn des 7. Lebensjahres bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres in der Zeit vom 01.Juli 
2009 bis zum 31. Dezember 2011 70 vom Hundert der 
nach § 20 Absatz 2 Satz 1 maßgebenden Regelleistung. 

§ 75  Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisati- 
on der Grundsicherung für Arbeitsuchende – An- 

wendbarkeit des § 6a Absatz 7, des § 44d und des § 
51b 

(1)  § 51b Absatz 1 bis 3a in der bis zum ... [einsetzen: 
Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fas- 
sung ist an Stelle des § 51b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
2 weiterhin anzuwenden, solange das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales keine Rechtsverordnung 
nach § 51b Absatz 1 Satz 2 erlassen hat. 

(2)  Abweichend von § 6a Absatz 7 Satz 3 kann der 
Antrag nach § 6a Absatz 7 Satz 1 im Jahr 2010 bis zum 
1. September mit Wirkung zum 1. Januar 2011 gestellt 
werden. 

(3)  1Der Geschäftsführer einer Arbeitsgemeinschaft 
nach § 44b in der bis zum ... geltenden Fassung nimmt 
die Aufgaben der Geschäftsführung in der gemein -
samen Einrichtung bis zum Ablauf der laufenden Amts -
periode nach § 44d Absatz 2 dieses Buches in der bis 
zum ... geltenden Fassung wahr. 2§ 44d Absatz 2 Satz 7 
bleibt unberührt. 3Endet die Amtsperiode des Geschäfts -
führers einer Arbeitsgemeinschaft nach § 44b in der bis 
zum ... geltenden Fassung vor Bildung der gemeinsamen 
Einrichtung oder läuft seine Amtsperiode nach Satz 1 ab, 
bevor die Trägerversammlung nach § 44c Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 einen neuen Geschäftsführer bestellt 
hat, bestimmt die Anstellungskörperschaft des bisheri-
gen Geschäftsführers einen kommissarischen Ge -
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schäftsführer, der die Geschäfte führt, bis die Träger -
versammlung einen Geschäftsführer bestellt hat. 

§ 76  Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Organisation der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende 

(1) Abweichend von §§ 44b Absatz 1 können die Auf  
gaben nach diesem Buch bis zum 31. Dezember 2011 
getrennt wahrgenommen werden, wenn am 31. März 
2010 in dem Bereich eines kommunalen Trägers  keine 
Arbeitsgemeinschaft nach §§ 44b bestanden hat. 

(2) Nehmen im Gebiet eines kommunalen Trägers nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 mehr als eine Arbeits -
gemeinschaft nach § 44b in der bis zum ... geltenden 
Fassung die Aufgaben nach diesem Buch wahr, kann 
insoweit abweichend von § 44b Absatz 1 Satz 1 mehr 
als eine gemeinsame Einrichtung gebildet werden. 

(3) 1Bei Wechsel der Trägerschaft oder der Organisati-
onsform tritt der zuständige Träger oder die zuständige 
Organisationsform an die Stelle des bisherigen Trägers 
oder der bisherigen Organisationsform; dies gilt auch für 
laufende Verwaltungs - und Gerichtsverfahren. 2Die Trä-
ger teilen sich alle Tatsachen mit, die zur Vorbereitung 
eines Wechsels der Organisationsform erforderlich sind. 
Sie sollen sich auch die zu diesem Zweck erforderlichen 
Sozialdaten in automatisierter und standardisierter Form 
übermitteln. 

(4) 1Besteht in einer Arbeitsgemeinschaft nach § 44b in 
der bis zum ... geltenden Fassung ein Personal- oder 
Betriebsrat, nimmt dieser ab dem Zeitpunkt, zu dem 
Beamten und Arbeitnehmern in einer gemeinsamen 
Einrichtung Tätigkeiten zugewiesen werden, die Aufga-
ben der Personalvertretung als Übergangspersonalrat 
bis zur Konstituierung einer neuen Personalvertretung 
nach den Regelungen des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes wahr, längstens jedoch bis zum 30. Juni 
2012. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung sowie die Schwerbehinder-
tenvertretung. 

(5) Bestehen in einer Arbeitsgemeinschaft nach § 44b in 
der bis zum ... geltenden Fassung Dienst- oder Be-
triebsvereinbarungen, gelten diese bis zu einer Neure-
gelung für die jeweilige gemeinsame Einrichtung als 
Dienstvereinbarungen fort, längstens jedoch bis zum 
30. Juni 2012. 

 


